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1. Erfordernis und Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 


Aufgrund der notwendigen Sicherung des Eigenbedarfes an Wohnbauten, besteht in Trebur 
ein hoher Bedarf an Wohnbauflächen. Durch die Errichtung von zwei Wohngebäuden soll 
der Wohnbedarf im Ortsteil Astheim gedeckt werden. Damit wird der Planungsleitlinie in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB Rechnung getragen, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die 
Eigentumsbildung und die Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. 


Der Vorhabenträger MAB Bauträgergesellschaft mbH, Bischofsheim, hat ein mit der Ver-
waltung der Gemeinde Trebur abgestimmtes städtebauliches Konzept für die Errichtung 
von zwei Mehrfamilienhäusern mit 18 barrierefreien Wohnungen und teilweise geschäftli-
cher Nutzung im Erdgeschoss auf eigene Kosten ausgearbeitet.   


Das Grundstück liegt bisher im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vorm Hollerbusch“ 
aus dem Jahr 1977. Im Bereich des Plangebiets sind im Bebauungsplan ein „geplantes 
Evangelisches Gemeindezentrum“ und im Osten des Plangebiets ein „geplanter Kinder-
spielplatz“ festgesetzt. Diese Festsetzungen lassen das geplante Vorhaben nicht zu. Zur 
Verwirklichung der geplanten Bebauung soll deshalb ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan aufgestellt werden. 


Im Baugesetzbuch ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinan-
spruchnahme von Flächen ausdrücklich ein Ziel der Bauleitplanung. Der § 1 Abs. 5 BauGB 
sieht vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenent-
wicklung erfolgen soll. 


Diesem Grundsatz wird durch die Nachverdichtung des Grundstücks entsprochen. 


2.  Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich  


Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Trebur, Ortsteil Astheim, und hat eine Größe von 
4.270 m². 


  


Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle: Open Streetmap)  


Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 
813, 814/4 und 815 in Flur 1 der Gemarkung Astheim (Trebur).  


Gemäß § 12 Abs. 4 BauGB werden einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan miteinbezogen. 
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Die Abgrenzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes umfasst das in nachfolgender 
Abbildung umgrenzte Gebiet.  


 


Abbildung 2: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Abgrenzung (hell-
blau) des Vorhaben- und Erschließungsplanes  


3. Rechtsgrundlagen 


 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 


3634) 


 Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 


(BGBl. I S. 3786) 


 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geän-


dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) 


 Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBl. 


S. 197). 


 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 


BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 


des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 


 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 


vom 20.12.2010 (GVBl. I. S. 629), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 


28.05.2018 (GVBl. S. 184) 


 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt ge-


ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)  


 Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I, S. 548), zuletzt 


geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. S. 366) 


 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 26.09.2002 (BGBl. I 3830), 


Neufassung durch Bek. vom 17.05.2013 (BGBl. I, S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 


3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
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 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F vom 24.02.2010 
(BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I 
S. 3370). 


4. Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 


Die bauliche Entwicklung auf dem Grundstück kann als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung bewertet werden. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB kann angewandt 
werden, weil die durch den Bebauungsplan zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 
BauNVO ca. 1.000 m² beträgt und somit unterhalb des Grenzwertes für ein beschleunigtes 
Verfahren von 20.000 m² liegt.  


Wesentliche Merkmale des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind:  


 Es kann das Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) ange-
wandt werden. 


 Es kann von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht abgesehen werden. 


 Es müssen Eingriffe nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht ausgeglichen werden. 


 Der Flächennutzungsplan kann auf dem Wege der Berichtigung angepasst werden. 


Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwicklung und trägt 
einem Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung. 


Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung UVPG nicht notwendig.  


Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Schutzgebieten o-
der Vogelschutzgebieten liegen nicht vor, da sich das nächstgelegene Vogelschutzgebiet 
in einen Abstand von ca. 350 m zum Plangebiet befindet. 


5. Planungsrechtliche Situation 


5.1 Regionalplan Südhessen 


Im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) 
wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als „Vorranggebiet Siedlung“ dargestellt. 
Daher ist der Bebauungsplan an die Ziele der Regionalplanung angepasst. Des Weiteren 
befindet sich das Plangebiet im Siedlungsbeschränkungsgebiet für den Frankfurter Flugha-
fen. 


  


Abbildung 3: Ausschnitt RPS 2010 (ohne Maßstab) 
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5.2 Siedlungsdichtewerte 


Der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 RPS/RegFNP 
2010 weist als regionalplanerisches Ziel (Z3.4.1-9) Dichtevorgaben aus. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind für die verschiedenen Siedlungstypen die nachfolgenden Dichtevor-
gaben, bezogen auf Bruttowohnbauland, einzuhalten: 


 im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha, 


 in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 WE je ha, 


 im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S-und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 
WE je ha, 


 im Großstadtbereich mindestens 60 WE je ha. 


Die unteren Werte dürfen nur ausnahmsweise unterschritten werden. Ausnahmen sind 
insbesondere begründet 


 durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, 


 durch die Eigenart eines Ortsteiles, 


 durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologischer Besonderhei-
ten. 


Zuordnung des Plangebietes zu einem Siedlungstyp 


Die Gemeinde Trebur liegt am Rande des stark verdichteten Ballungsraumes Frankfurt-
Rhein-Main im Hessischen Ried. Trebur ist durch seine Infrastruktur und baulichen Struk-
turen ländlich geprägt und dem „ländlichen Siedlungstyp“ mit einer Dichtevorgabe von 25 
bis 40 WE/ha zuzuordnen. 


Ermittlung des Bruttowohnbaulandes und der zulässigen Wohneinheiten 


Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes hat eine Größe von ca. 2.500 m² (ent-
spricht 0,25 ha). Die Planung sieht die Errichtung von 18 Wohneinheiten vor. Der rechne-
risch daraus resultierende Dichtewert im Sinne der Zielvorgabe des RPS/ RegFNP 2010 
ergibt 72 WE je ha.  


Durch die Festsetzung von insgesamt 18 Wohneinheiten im Plangebiet wird die Dichtevor-
gabe des RPS/RegFNP 2010 für den ländlichen Siedlungstyp von 25 bis 40 Wohneinheiten 
(WE) je ha rein rechnerisch überschritten. Jedoch gelten die Dichtewerte nach dem Ge-
richtsurteil des VGH Kassel vom 13.10.2016 (4 C 962/15.N) nicht für die Überplanung vor-
handener Baugebiete und sind somit nicht anzuwenden. 


Vorbehaltlich der Aussagen des Urteils, erfolgt ein Nachweis der Einhaltung der Dichte-
werte: 


Eine Einzelbetrachtung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist in Bezug auf die 
regionalplanerischen Zielvorgaben nicht zielführend, da das Plangebiet aufgrund seiner 
geringen Größe von 0,25 ha nicht exemplarisch für die Dichte der umgebenden Bebauung 
stehen kann. Gemäß dem Prüfschema für regionalplanerische Dichtewerte des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt erfolgt die Berechnung der Dichte anhand eines größeren Be-
reiches (ca. 5 ha), der die Eigenart des Ortsteils widerspiegelt. Demzufolge ist die Berech-
nung der bestehenden und zukünftigen Dichte eine rein theoretische Betrachtungsweise 
zur Darstellung des geforderten Dichtewertes aus dem RPS/RegFNP 2010. 


Das Bruttowohnbauland umfasst die Summe aller Wohngrundstücksflächen und die dem 
Wohnen dienenden Flächen einschließlich aller Grün-, Verkehr- und Wasserflächen eines 
zur Bebauung vorgesehenen oder bereits bebauten Gebietes. 


Das für die Berechnung der Dichtewerte als Grundlage dienende Bruttowohnbauland wird 
durch folgende Straßen, gemessen bis zur äußeren Grundstücksgrenze, bestimmt: 


Im Norden und Osten: Im Hollerbusch 
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Im Osten: Schillerstraße 


Im Süden: Königsberger Straße, Odenwaldweg 


Im Westen: Albert-Schweitzer-Straße 


 


Abbildung 4: Untersuchungsbereich Siedlungsdichtewerte 


Der Untersuchungsbereich befindet sich im Westen von Astheim und ist geprägt durch 
eine aufgelockerte Bebauung mit Ein- bis Zweifamilienhäusern.  


Die Größe des für die Dichteberechnung zugrunde liegende Bruttowohnbaulandes beträgt 
ca. 5,4 ha. Innerhalb dieses Gebietes sind zurzeit 58 Wohngebäude vorhanden. Geht 
man vereinfacht von im Durchschnitt 2 Wohneinheiten pro Grundstück aus, so ist im Be-
stand von einer Dichte von mindestens 21 Wohneinheiten je ha auszugehen. 


Durch die Festsetzung von insgesamt 18 neuen Wohneinheiten auf dem Grundstück 
Waldstraße 30, erhöht sich die Anzahl der Wohneinheiten auf 25 Wohneinheiten je ha.  
Zusammen mit den bestehenden Wohngebäuden im Untersuchungsbereich wird die Dich-
tevorgabe des RPS/RegFNP 2010 für den ländlichen Siedlungstyp von 25 bis 40 Wohnein-
heiten (WE) je ha erfüllt.  


5.3 Siedlungsbeschränkungsgebiet 


Im Regionalplan Südhessen 2010 sind Siedlungsbeschränkungsgebiete dargestellt und 
als regionalplanerische Ziele (Z3.4.4-1) zu beachten. Demnach ist innerhalb der Sied-
lungsbeschränkungsgebiete die Ausweisung neuer Wohn- oder Mischgebiete nicht zuläs-
sig. Liegen betreffende Flächen in geltenden Bebauungsplänen oder innerhalb des Sied-
lungsbestands für städtebauliche Umstrukturierungsmaßnahmen, bleiben sie von der Re-
gelung unberührt. 


Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet „Siedlung, Bestand“ des Regionalplans Südhessen 
2010, zudem besteht der rechtkräftige Bebauungsplan „Vorm Hollerbusch“, der ein reines 
Wohngebiet im Geltungsbereich festsetzt (siehe Kapitel 5.5). Des Weiteren wird kein 
neuer Bebauungsplan aufgestellt, sondern mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan der Bebauungsplan „Vorm Hollerbusch“ geändert. Infolgedessen handelt es sich 
nicht um ein neues Baugebiet, sondern es findet eine städtebauliche Umstrukturierung 
statt. Das Vorhaben ist somit zulässig.  
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5.4 Flächennutzungsplan 


Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Trebur als „Ge-
meinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung „Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ dargestellt.  


Aufgrund der geplanten Wohnbebauung im südlichen Teil des Plangebietes ist der Bebau-
ungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 


  


Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 


Der Flächennutzungsplan wird aufgrund des beschleunigten Verfahrens im Wege der Be-
richtigung angepasst. 


5.5 Bebauungsplan 


Für das Plangebiet liegt der Bebauungsplan „Vorm Hollerbusch“ aus dem Jahr 1977 vor. 
Im Bereich des Plangebiets sind im Bebauungsplan ein „geplantes evangelisches Gemein-
dezentrum“ und im Osten des Plangebiets ein „geplanter Kinderspielplatz“ festgesetzt. Die 
Baugrenzen gelten für Haupt- und Nebengebäude und sind in einem Abstand von 8 m zum 
„Birkenweg“ und 10 m zur Berliner Straße festgesetzt.  
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Vorm Hollerbusch“ 


6. Schutzausweisungen 


Risikogebiet des Rheins 


Das Plangebiet liegt innerhalb des Risikogebiets des Rheins, einem Gebiet, das bei Versa-
gen eines Deiches überschwemmt werden kann (http://www.hlug.de > Wasser > Hochwas-
ser > Hochwasserrisikomanagementpläne > Rhein > HW-Gefahrenkarten > HWGK Rhein 
G083.pdf) 


Landschafts- und Naturschutzgebiet  


Die nächsten Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete liegen in über 1 km Entfernung 
zum Plangebiet. Daher ist mit keinen negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu rech-
nen. 


Natura 2000-Gebiete 


Das Vogelschutzgebiet 6217-403 Hessische Altneckarschlingen verläuft südlich von Tre-
bur. Die nächstgelegene Grenze liegt etwa 350 m südlich des Plangebietes. 


Das nächstgelegene FFH Gebiet „Grünland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich As-
theim“ liegt ca. in 850 m südwestlich vom Plangebiet. Es ist aufgrund der Entfernung mit 
keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 



http://www.hlug.de/
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Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Ortskörpers und der zwischenliegenden 
Bebauung ist mit keinen negativen Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des 
Vogelschutzgebiets zu rechnen. 


7. Bestandsbeschreibung und städtebauliche Situation 


Das Plangebiet befindet sich im Westen des Treburer Ortsteils Astheim.  


Auf dem Flurstück 815 befindet sich im nördlichen Teil die evangelische Kirche mit Glo-
ckenturm und im Südosten eine kleine Fertiggarage. Abgesehen von den Parkplätzen an 
der Berliner Straße und dem Zuweg zum Eingang der Kirche, ist das Grundstück eine Grün-
fläche mit einem großen Baumbestand.  


Das Flurstück 814/4 schließt sich im Südosten an das Flurstück 815 an. Es stellt im Sied-
lungsgefüge eine Baulücke dar und ist eine Wiesenfläche ohne Bebauung. 


Es ist über die Berliner Straße und den Birkenweg erschlossen. Der Birkenweg ist eine 
Feuerwehrzufahrt und für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Er wird rechtsseitig von meh-
reren großen Linden gesäumt und ist als Schotterweg ausgebildet. 


An der Berliner Straße sind vor dem Kirchengebäude einige Parkplätze angeordnet. Ein 
Fußweg führt von dort zum Eingang. 


Die Randbereiche der Flurstücke 815 und 814/4 sind mit Heckenpflanzen eingefasst. Zur 
Berliner Straße ist das Flurstück 815 mit einer lockeren Bepflanzung von niedrigen, rotlau-
bigen Berberitzen umgeben. 


Die direkte umgebende Bebauung ist durch Einfamilienhäuser mit Hausgärten geprägt. 
Südlich schließt sich das Bürgerhaus und die Grundschule Astheim an. Zwischen Berliner 
Straße und Albert-Schweitzer-Straße liegt ein größerer begrünter, öffentlicher Parkplatz. 


8. Naturräumliche Grundlagen und Umweltauswirkungen 


8.1 Relief, Geologie und Boden und Altlasten 


Beschreibung 


Das Plangebiet liegt im Bereich der westlichen Untermainebene (Naturräumliche Hauptein-
heit 232) und zählt zu der Untereinheit Hegbach-Apfelbach-Grund (232.13). Diese natur-
räumliche Einheit ist ein Abflussgebiet der von Osten aus dem Messeler Hügelland herein 
kommenden Gewässer (KLAUSING 1967). 


 Relief 


Das Plangebiet zeichnet sich durch eine ebene Oberflächengestalt aus. Die mittlere 
Höhe über NN beträgt 85,5 m. 


 Geologie 


Die geologischen Verhältnisse im Plangebiet haben sich im Pleistozän, der jüngsten erd-
geschichtlichen Periode, ausgebildet. Es finden sich pleistozäne Hochflutlehmgebiete 
mit Ton und Lehm. (Hessisches Landesamt für Bodenforschung (HLB) 1989). 


 Boden 


Im Plangebiet herrscht als Bodentyp Vega, Auengleye, örtl. Anmoorgleye vor. Bodenart 
ist schluffig-sandiger bis toniger Lehm, der aus dem Ausgangsgestein Auenlehm ent-
stand.  


 Altlasten 


Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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 Erdbeben 


Das Plangebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 1 in der geologischen Unterklasse S 
(Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung). 


 Versiegelungen 


Innerhalb des Plangebietes sind Parkplätze und der Zuweg zum Kircheneingang in Form 
von rotem Klinkerstein versiegelt. Der Birkenweg ist eine Schotterfläche. 


Bewertung 


Böden, die aufgrund ihrer Seltenheit schützenswert sind, liegen nicht vor.  


8.2 Grund- und Oberflächenwasser 


Beschreibung 


Das Plangebiet liegt im hydrogeologischen Großraum „Oberrheingraben mit Mainzer Be-
cken und nordhessischem Tertiär“ in der Einheit „Rheingrabenscholle“. Die grundwas-
serleitenden Sedimentgesteine sind mächtige Lockergesteine  aus pleistozänen Terras-
sensanden und -kiesen mit einzelnen Toneinschaltungen. Die Grundwasserbeschaffen-
heit ist hart. Die durchlässigen Porengrundwasserleiter (mittel) sind von mittlerer Ver-
schmutzungsempfindlichkeit (geringmächtige Deckschichten) (HLB 1991). 


Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. 


Im Plangebiet befinden sich weder offene Fließ- noch Stillgewässer. 


Bewertung 


Bei den Böden im Plangebiet handelt es sich um durchlässige Grundwasserleiter, die eine 
Versickerung des Niederschlagswassers zulassen. 


8.3 Klima und Luft  


Beschreibung 


Trebur gehört landschaftsklimatisch zur Rheinebene. Hier herrscht ein ausgesprochen 
mildes Klima. Die Winter sind mild und schneearm, die Sommer heiß und schwül.  
Bioklimatisch gehört Trebur zu der intensiv belasteten Zone des Oberrheingrabens und sei-
ner Randzone. Zeitweilig können folgende Belastungsfaktoren auftreten: Wärmebelastung 
und Schwüle, Nasskälte durch feuchten Niederungsdunst bzw. Nebel, verminderte Son-
neneinstrahlung durch Niederungs- bzw. Industriedunst sowie erhöhte Luftverschmutzung. 


Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur in Astheim 9.8 °C. Die jährliche Nieder-
schlagsmenge beträgt im Durchschnitt 569 mm.  


Bewertung 


Bioklimatisch ist Trebur der intensiv belasteten Oberrheinebene zuzuordnen. Hier kommt 
es bei austauscharmen Wetterlagen zu einer erhöhten Schadstoffbelastung der Luft. Bei 
sommerlichen, strahlungsreichen Hochdruckwetterlagen mit hoher Temperatur, hoher 
Feuchte und geringer Luftbewegung kommt es zu einer für den Menschen unangenehmen, 
den Kreislauf belastenden Wärme.  


8.4 Vegetation / Biotoptypen 


Im Folgenden wird ein Überblick über die im Plangebiet zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme im Mai 2018 vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen gegeben.  


Das Plangebiet umfasst ein mit einer Kirche und einem Glockenturm bebautes Grundstück 
mit einem großzügigen Gartenbereich. In der Gartenfläche befindet sich im Südosten eine 
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kleine Fertiggarage. Der Baumbestand setzt sich aus Kastanien, Rotbuchen, Eiben, Fich-
ten, Ahorn, Linden und einer Esche zusammen 


Der Garten ist überwiegend als Rasenfläche ausgeprägt. Parkplätze und Zuweg zum Kir-
cheneingang sind befestigt. Im Osten führt der geschotterte Birkenweg als Feuerwehrzu-
fahrt von der Berliner Straße bis fast zum Ende des Flurstücks 815. Dort ist ein Hinterein-
gang des Bürgerhauses. 


Das Plangebiet hat aufgrund seiner Ausprägung als Grünfläche mit Großbaumbestand und 
Hecken-/ Strauchstrukturen eine Bedeutung für den Naturhaushalt. Im Rahmen der Pla-
nung sind eine Begrünung des Grundstückes, die Begrünung der Parkplätze und die An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen. Die Planung nimmt besondere Rück-
sicht auf den Bestand, der weitestgehend erhalten werden kann. Unter Berücksichtigung 
des Bestandes und dessen Erhalt sind durch die Planung keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes zu erwarten. 


 


 


Abbildung 7: Fotos des Plangebiets: Kirche mit Glockenturm, Birkenweg, Wiesenflächen 


8.5 Ortsbild, Freizeit und Erholung  


Das Plangebiet liegt im Siedlungskörper von Astheim. Die Umgebung ist geprägt durch eine 
Bebauung aus Einzel- und Mehrfamilienhäusern mit Gartenbereichen, sowie einem begrün-
ten Parkplatz zwischen Berliner Straße und Albert-Schweitzer-Straße. Die großflächige 
Grünfläche mit einem ausgeprägten Bestand an Großbäumen, hat positiven Einfluss auf 
das Ortsbild. 


Das Kirchengrundstück hat eine Bedeutung für Erholung und Freizeitgestaltung der Bevöl-
kerung. Der umgebende Gartenbereich wird nicht verändert und bleibt als Grünfläche er-
halten. 


Durch die Planung kommt es zu einer Neubebauung zweier Grundstücke mit einer Wohn-
bebauung. Durch eine ortsangepasste Gestaltung und eine angemessene Begrünung des 
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Grundstückes, vorrangig durch den Erhalt möglichst vieler Bestandsbäume, kommt es nur 
zu geringen Beeinträchtigungen des Ortbildes. 


 


 


Abbildung 8: Bestandsplan Biotoptypen (ohne Maßstab) 







Begründung VEP „Berliner Straße“  Seite 12 


 


3729_2003_Berliner Straße_Begründung_SB.docx  Stand 02.09.2019 


9. Artenschutzrechtliches Gutachten  


Zur Erfassung und Bewertung der planungsrelevanten Fauna liegt ein Artenschutzrechtli-
ches Fachgutachten (BfL Heuer & Döring, Brensbach, Mai 2018) vor. 


Ziel ist die Ermittlung der potenziell im Plangebiet und der näheren Umgebung zu erwar-
tenden europarechtlich geschützten Tierarten (FFH-Anhang IV-Arten und Europäische 
Vogelarten) und die Beurteilung, ob für diese Arten eine Beeinträchtigung nach den Zu-
griffsverboten des § 44 BNatSchG zu erwarten ist. 


Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 


9.1 Fauna 


Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wurde das Vorkommen von Vögeln, Fledermäu-
sen und Reptilien untersucht. 


Im April und Mai 2018 erfolgten insgesamt drei Ortsbegehungen zur Ermittlung des Habi-
tatpotenzials für Vögel und Fledermäuse sowie zur Erfassung von Reptilien innerhalb des 
Geltungsbereichs. 


Die Solitärbäume auf der Grünfläche bei der Kirche haben noch keine Baumhöhlen oder 
Spalten ausgebildet. 


Zaun- und Mauereidechse wurden bei den Begehungen nicht nachgewiesen. Auch die 
Befragung eines Nachbarn ergab keine Hinweise auf ein Auftreten von Reptilien. 


Höhlen- und Nischenbrüter sowie Fledermäuse werden innerhalb des Geltungsbereichs 
nach Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten für Höhlen- und Ni-
schenbrüter sind in den von der Planung betroffenen Bäumen noch nicht vorhanden. Kir-
che und Glockenturm können entsprechende Nistgelegenheiten und Quartiere aufweisen. 
Diese Gebäude sind jedoch von der Planung nicht berührt. Es wird daher davon ausge-
gangen, dass Fledermäuse sowie Höhlen- und Nischenbrüter in nicht artenschutzrelevan-
tem Maße von der Planung berührt sind. 


9.2 Wirkungen des Vorhabens 


Mit der geplanten Bebauung des Untersuchungsgebietes verbundene mögliche Wirkfakto-
ren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 


― Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Sträuchern 


― Störungen während der Bauarbeiten in Hinblick auf Vögel und Fledermäuse innerhalb 
des Geltungsbereichs und im näheren Umfeld 


9.3 Bestimmung der prüfungsrelevanten Arten 


Anhand der beiden Ortsbegehungen im Mai 2018 und sonstiger vorliegender Informatio-
nen kann das Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng ge-
schützten Arten aus den Artengruppen Flora, Fische, Amphibien, Insekten (einschl. Libel-
len), Reptilien, Säugetiere mit Ausnahme der Fledermäuse, Spinnen und Weichtiere mit 
großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  


Streng geschützte Arten aus diesen Gruppensind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ih-
rer Lebensraumansprüche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen 
Prüfung zu betrachtende Artenspektrum umfasst die Arten(gruppen)bzw. Gilden: 


― Vögel und 


― Fledermäuse. 
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Höhlen- und Nischenbrüter sowie Fledermäuse werden innerhalb des Geltungsbereichs 
jedoch nur nach Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten für Höh-
len- und Nischenbrüter sind in den von der Planung betroffenen Bäumen noch nicht vor-
handen. Kirche und Glockenturm können entsprechende Nistgelegenheiten aufweisen. 
Diese Gebäude sind jedoch von der Planung nicht berührt. 


Es wird daher davon ausgegangen, dass Fledermäuse sowie Höhlen- und Nischenbrüter 
in nicht artenschutzrelevantem Maße von der Planung berührt sind.  


9.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität 


Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, 
Tötungen und / oder Schädigungen von streng geschützten Tierarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu 
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. 


 


Nr. Art der Maßnahme Artbezug 


V 1 Rodung, Gebäudeabriss und Räumung des Baufeldes (Entfernung aller 
möglicherweise als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen) 
sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulässig. 


Vögel 


 


V 2 Baumschutzmaßnahmen: 


Beschränkung von Gehölzrodungen auf das unbedingt Erforderliche. 


Integration insbesondere der Solitärbäume in das städtebauliche Kon-
zept. 


Sicherstellung von Baumschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich 
von Stellplätzen. 


Vögel 


Die Durchführung von vorgezogenen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen öko-
logischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 


Die Maßnahmen werden in die textlichen Festsetzungen und in einen, den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan ergänzenden, Durchführungsvertrag aufgenommen und sind im 
Rahmen der Bauausführung zu beachten. 


Über die textlichen Festsetzungen hinaus, werden im Hinblick auf den Schutz von Fleder-
mäusen, Vögeln und Insekten folgende Maßnahmen empfohlen: 


 Verwendung von Materialien an Glasbauteilen zur Vermeidung von Vogelschlag 


 Integration von Quartieren für Fledermäuse in die Wände von Neubauten 


 Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtungskörper 


10. Immissionsschutz  


Auf das Plangebiet wirken Verkehrslärm der umliegenden Straßen sowie Gewerbelärm des 
südlich des Plangebiets befindlichen Bürgerhauses mit Außengastronomie ein. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens ist deshalb das Büro Krebs + Kiefer Fritz AG aus Darmstadt 
beauftragt worden, die durch den Straßenverkehr und gewerbliche Anlagen hervorgerufen 
Geräusche zu ermitteln und die daraus resultierenden Anforderungen des Schallschutzes 
zu definieren. 


Es liegt die Schalltechnische Untersuchung, Krebs + Kiefer Fritz AG, Darmstadt, 
27.06.2018 vor (Aktenzeichen: 20188046-ASS-1). Diese wurde am 09.08.2019 aktualisiert 
(Aktenzeichen: 20188046-ASS-2). Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse wie-
dergegeben.  
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10.1 Verkehrslärm 


Hinsichtlich des Verkehrslärms treten die höchsten Beurteilungspegel innerhalb des Plan-
gebiets an dem der Berliner Straße nähergelegenen Neubau mit 12 WE auf. Dabei werden 
die gültigen schalltechnischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete gemäß DIN 
18005-1 (Schallschutz im Städtebau) um 1dB(A) am Tag und in der Nacht unterschritten 
und die Anforderungen der Norm eingehalten. Innerhalb des Plangebietes besteht somit 
kein Konfliktpotential infolge der einwirkenden Verkehrsgeräusche.  


10.2 Gewerbelärm 


Hinsichtlich des Gewerbelärms an Gebäuden wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt: 


10.2.1 Auf das Plangebiet einwirkende Gewerbeimissionen 


Die betrachteten, auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen sind Parkvorgänge, die Au-
ßengastronomie des Bürgerhauses sowie Veranstaltungen in der Bürgermeister-Jakob-
Roos-Halle und deren Abgangsverkehrsaufkommen.  


Die Veranstaltungen in der Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle und deren Abgangsverkehrs-
aufkommen wurden aufgrund der Stellungnahme des Kreises Groß-Gerau vom 04.04.2019 
mit der Schalltechnischen Untersuchung vom 09.08.2019 ergänzend berechnet. Zur Beur-
teilung der Immissionen, die durch laute Veranstaltungen im Bürgerhaus an den geplanten 
Neubauten zu erwarten sind, wird exemplarisch eine Karnevalsveranstaltung im Abendzeit-
raum an einem Werktag betrachtet. Bei den Berechnungen werden die Geräuschemissio-
nen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie das Verweilen vor dem Gebäude 
sowie die Durchführung der Veranstaltung, unter Berücksichtigung der nicht öffenbaren 
Fenster der Halle, betrachtet. Die Nachberechnungen sind in die Gesamtberechnungen der 
auf das Plangebiet einwirkenden Gewerbeimmissionen eingeflossen. Die Ergebnisse sind 
identisch: 


Innerhalb des Plangebiets werden die Anforderungen der TA Lärm im Tagzeitraum einge-
halten, bei Unterschreitung des Immissionsrichtwerts nach TA Lärm für Allgemeine Wohn-
gebiete von tags 55 dB(A) um mindestens 2 dB(A). 


Im Beurteilungszeitraum Nacht sind an dem Wohnhaus mit 12 Wohneinheiten im Plange-
biet, welches sich unmittelbar gegenüber dem Biergarten des Bürgerhauses befindet, Be-
urteilungspegel von bis zu 45 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der 
TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von nachts 40 dB(A) wird um bis zu 5 dB(A) über-
schritten. Die Anforderungen der TA Lärm werden im Nachtzeitraum somit nicht eingehal-
ten. 


Die Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm innerhalb des Plangebiets 
resultieren ausschließlich aus der Außengastronomie (Biergarten und Terrasse) des Res-
taurants im Bürgerhaus zwischen 22 und 23 Uhr.  


Da die Öffnungszeiten der Außengastronomie ausschließlich auf den Tagzeitraum (6 bis 
22 Uhr) beschränkt werden, entfällt der Immissionskonflikt.  


10.2.2 Vom Plangebiet ausgehende Gewerbeemissionen 


Durch die gewerblichen Nutzungen (Laden, Café, sozialen und gesundheitlichen Zwecken 
dienende Anlagen) werden Parkvorgänge verursacht, deren Auswirkungen auf die Umge-
bung untersucht wurden. Hinsichtlich des Gewerbelärms an Gebäuden außerhalb des Plan-
gebiets werden die Anforderungen der TA Lärm im Tag- sowie im Nachtzeitraum eingehal-
ten. Die Immissionsrichtwerte für die umliegenden schutzwürdigen Nutzungen werden um 
mindestens 8 dB(A) tags und 1 dB(A) nachts unterschritten. 


Folglich treten keine neuen Immissionskonflikte an schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld 
des Plangebiets auf. Überschreitungen der Maximalpegel, die durch die Parkvorgänge auf 
den privaten Stellplätzen im Birkenweg hervorgerufen werden, sind als übliche Alltagser-
scheinungen in Wohnbereichen und damit nicht als kritisch zu betrachten.  
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10.3 Passiver Schallschutz 


Nachfolgend werden die Grundlagen für die Bemessung der erforderlichen Luftschalldäm-
mung gegen Außenlärm von Außenbauteilen schutzbedürftiger Aufenthaltsräume gemäß 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie die Kriterien für das Erfordernis schalldämmen-
der Lüftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven 
Schallschutzmaßnahmen sind bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäu-
den mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu beachten. 


Maßgebliche Außenlärmpegel 


Die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen erfolgt basierend auf den Anforderun-
gen der DIN 4109-1 vom Januar 2018. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass in 
schutzbedürftigen Räumen, die nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Personen 
dienen, ein angemessener Schallschutz gegeben ist. 


Passive Schallschutzmaßnahmen sind bauliche Anforderungen an die Umfassungsbauteile 
schutzbedürftiger Räume insbesondere an Fenster, Türen, Wände und Dächer. Die Dimen-
sionierung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außen-
lärm erfolgt hierbei in Abhängigkeit von der Raumart oder Raumnutzung und von der Raum-
größe.  


Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber 
Außenlärm werden nach DIN 4109 „maßgebliche Außenlärmpegel“ zu Grunde gelegt. 


Die maßgeblichen Außenlärmpegel aus denen sich je nach Raumart die Anforderungen an 
das bewertete resultierende Schalldämmmaß des Außenbauteils ergeben, sind für jedes 
Stock der geplanten Gebäude wiedergegeben. Exemplarisch werden die maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel für das 1. Obergeschoss dargestellt: 


 


Abbildung 9: Maßgebliche Außenlärmpegel im 1. OG nach DIN 4109 


Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 


Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Wohn- und 
Schlafräume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch 
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zeitweises Öffnen oder Kippen der Fenster. Ab einem Außenlärmpegel von nachts ≥ 50 
dB(A) ist jedoch gemäß VDI 2719 (Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrich-
tungen) in Schlafräumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr mit zusätzlichen, schalldämmenden Lüftungseinrichtungen sicher-
zustellen. 


Gemäß Abb. 9 wird im Plangebiet der o. g. Schwellenwert von 50 dB(A) überschritten, so 
dass für hier angeordnete Schlaf- und Kinderzimmer schalldämmende Lüftungseinrichtun-
gen vorzusehen sind.  


Auf dezentrale schalldämmende Lüftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das 
Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichen-
der und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist.  


10.4 Schallschutztechnische Festsetzungen im Bebauungsplan 


In den Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen aufgenommen: 


Maßgebliche Außenlärmpegel  


„An den Fassaden der geplanten Gebäude sind aufgrund der Lärmimmissionen, hervorge-
rufen durch den Straßenverkehr und Gewerbelärm, gemäß § 9 BauGB für Räume, die dem 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen zum 
Lärmschutz zu treffen. 


Zum Schutz der Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß Ziffer 7, DIN 4109-1:2018-01 
erfüllt werden. Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel und der Nachweis des 
baulichen Schallschutzes sind auf Grundlage der DIN 4109-2:2018-01 vorzunehmen. Die 
maßgeblichen Außenlärmpegel können den Planzeichnungen zur schalltechnischen Unter-
suchung entnommen werde. Im Falle von zwischenzeitlichen Änderungen der Norm kön-
nen die Ermittlung der Anforderungswerte und die Berechnungen zum Schallschutznach-
weis entsprechend der gültigen Normversion ermittelt werden.“ 


Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 


„Zur Gewährleistung der Frischluftzufuhr im Nachtzeitraum sind in Schlaf- und Kinderzim-
mern geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  


Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn die 
Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch ein ausrei-
chender und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist.“ 


11. Bodenschutz 


Gemäß der Bodenschutzklausel in § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen im Außenbereich sind insbesondere die Möglichkeiten 
zur Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 
Flächen sollen nur in notwendigen Umfang genutzt werden. 


Bei der vorliegenden Planung handelt es um eine Nachverdichtung im Treburer Ortsteil 
Astheim. Durch die Planung wird insbesondere dem Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB (städtebau-
liche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung) und dem Grundsatz 
des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB entsprochen. Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und eine Neu-
versiegelung von Flächen im Außenbereich erfolgt durch die vorliegende Planung nicht. 
Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich ge-
leistet. 
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Aufgrund der Zielsetzung eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden sind im Be-
bauungsplan Festsetzungen zur Beschränkung der überbaubaren Flächen, zur Verwen-
dung wasserdurchlässige Beläge und zur Begrünung festgesetzt.  


Weitere bodenspezifische Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind im Rahmen 
der Bauausführung zu beachten. Hierbei gibt es allgemeine Vorgaben zum Schutz des 
Mutterbodens (§ 202 BauGB), Vorgaben zur Lagerung und Wiedereinbau des Oberbo-
dens (DIN 18915 und DIN 19731). Zudem wird auf die Vorgaben des Bundesboden-
schutzgesetzes hingewiesen. 


12. Allgemeiner Klimaschutz 


Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Bebauungsplan 
wird der allgemeine Klimaschutz u.a. durch folgende Aspekte beachtet: 


Klimaökologie 


Bei Überplanung des Gebiets wird auf klimaökologische Ansätze geachtet. Durch die Fest-
setzung der Grundflächenzahl auf 0,4, den Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen bleiben noch ausreichende Grünflächen. 
Dadurch werden die klimaökologischen Belange berücksichtigt. 


Erneuerbare Energien 


Die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien sind grundsätzlich möglich. Im Bebauungsplan werden keine Festsetzungen getroffen, 
die diesen Zielen entgegenstehen. Insbesondere eignet sich das Satteldach für die Solar-
energienutzung. 


Im Übrigen sind die Belange des Klimaschutzes bei der Erstellung von Neubauten durch 
die Regelungen des EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) vom 20.10.2015, 
zu berücksichtigen. Auch das anzuwendende Gesetz zur Einsparung von Energie in Ge-
bäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG) 2013 (in Verbindung mit der jeweils gültigen 
Energieeinsparungsverordnung) setzt die Zielsetzungen des allgemeinen Klimaschutzes 
um. 


13. Belange der Wasserwirtschaft 


13.1 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 


Wasserversorgung / Löschwasser 


Die Trinkwasser- und Löschwasserversorgung ist technisch und rechtlich (Wasserwerk und 
Rohrnetz) durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen gewährleistet. Die erforder-
liche Menge ist durch bestehende wasserrechtliche Genehmigungen abgedeckt und was-
serrechtlich und wasserwirtschaftlich ohne Probleme nachweislich bereitstellbar. 


Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW 
Arbeitsblätter W 405-Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung und W 331-Hydrantenrichtlinie sicherzustellen. 


Abwasserbeseitigung 


Schmutzwasser:  


Das Schmutzwasser ist den kommunalen Abwasseranlagen zuzuführen. Die Beseitigung 
des Schmutzwassers ist durch die vorhandene Ortskanalisation sichergestellt.  
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Niederschlagswasser:  


Aufgrund der hohen Grundwasserstände wird keine Versickerung von auf Dachflächen an-
fallendem, nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser getroffen. Das Nieder-
schlagswasser wird in den Kanal geleitet. 


Regelungen zum Maß der Bodenversiegelung werden in den textlichen Festsetzungen in 
Form von Teilversiegelungen (wasserdurchlässige Bauweise) getroffen. 


13.2 Grundwasserbewirtschaftungsplan „Hessisches Ried“ 


Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
„Hessisches Ried“.  


Zur Vermeidung von Gebäudeschäden im Siedlungsbereich sind die Gefahren durch grund-
wasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten 
mit setzungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe 
Grundwasserstände zu berücksichtigen. 


13.3 Geländehöhe und Grundwasserspiegel 


Die Geländehöhe des Grundstücks beträgt ca. 85,5 m üNN.  


Der Grundwasserspiegel liegt üblicherweise bei maximal 84,5 m üNN, entsprechend ei-
nem Grundwasserabstand von 1 bis 2 Metern (Grundwasserkarten 2015, Hessisches 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG). In den Jahren 1957 bis 2001 
betrug die Differenz des Grundwasserabstandes zwischen 70 cm und 1 m (Karte: Diffe-
renz der Grundwasserstände, HLNUG).  


14. Altlasten 


Hinweise auf Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Bodenver-
änderungen und/oder Grundwasserschäden sind für das Plangebiet nicht bekannt. 


Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  


15. Vorhaben- und Erschließungsplan / Städtebauliches Konzept 


Das städtebauliche Konzept beinhaltet sowohl das Kirchengrundstück, als auch das südli-
che angrenzende Gebiet, für das vorhabenbezogen eine Planung vorliegt.  


Die kirchliche Nutzung im Norden des Geltungsbereiches bleibt erhalten. Die bestehende 
Fertiggarage soll durch eine größere Garage an ähnlicher Stelle ersetzt werden. Außerdem 
soll nördlich des Kirchengebäudes ein Freisitz entstehen.  


Im Gebiet des Vorhaben- und Erschließungsplanes soll ein Gebäude mit 12 nach 
DIN 18040-2 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen“ barriere-
freien Wohneinheiten, Pflegeeinrichtungen, einem Laden und einem Café sowie ein Mehr-
familienhaus mit 6 barrierefreien Wohneinheiten entstehen.  


Das westliche Gebäude wird dreigeschossig mit einem Pultdach und das östliche Gebäude 
zweigeschossig mit einem Satteldach errichtet. Die Längsseiten der Gebäude verlaufen in 
West-Ost-Richtung. 


Die Erschließung der Gebäude erfolgt über die „Berliner Straße“ sowie dem „Birkenweg“. 
Zusätzlich zu den bestehenden Parkplätzen für die Kirche, sollen 10 weitere Stellplätze 
direkt an der Berliner Straße hergestellt werden. Die weiteren benötigten Stellplätze entste-
hen beiderseits des Birkenwegs. Zusätzlich werden an beiden Neubauten die erforderlichen 
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Fahrradstellplätze für Bewohner hergestellt und zusätzlich Fahrradstellplätze für Gäste und 
Kunden bereitgehalten.  


Östlich der Stellplätze an der Berliner Straße entsteht zudem ein Müllstandplatz, der beiden 
Wohngebäuden dient. Um den Müllstandplatz direkten Blicken zu entziehen, ist eine Ein-
hausung vorgesehen. 


 


 


Abbildung 10: Vorhaben- und Erschließungsplan „Berliner Straße“ (Michael Müller, Freier Architekt, 
Wiesbaden, 27.07.2018) 
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16. Begründung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 


16.1 Art der baulichen Nutzung 


Die Art der Nutzung wird im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes entsprechend 
der angestrebten, vorhabenbezogenen Nutzung als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.   


Der südliche Teil des Plangebietes soll zu Wohnzwecken genutzt werden, weshalb vorha-
benbezogen ein Gebäude (überbaubare Grundstücksfläche A) mit 12 Wohneinheiten sowie 
ein Wohngebäude (überbaubare Grundstücksfläche B) mit 6 Wohneinheiten zulässig sind. 
Alle Wohnungen sind barrierefrei nach DIN 18040-2 herzustellen. Zusätzlich sind im Erd-
geschoss des Gebäudes A gewerbliche Nutzungen zulässig. Dies sind sozialen und ge-
sundheitlichen Zwecken dienende Anlagen, ein Laden und ein Café.     


Mit der Regelung, dass insgesamt 18 Wohnungen errichtet werden dürfen, wird zum einen 
eine gewisse Wohndichte gewährleistet und zum anderen die notwendige Zahl der Stell-
plätze definiert. 


Es sind nur solche Nutzungen zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in 
einem Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder 
der Beschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig. 


16.2 Fläche für den Gemeinbedarf 


Der nördliche Teil des Plangebietes ist kein Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungs-
planes. Hier wird entsprechend der vorhandenen kirchlichen Nutzung im Norden des Plan-
gebietes eine „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Kirchen und kirch-
lichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt. Der Erhalt der evange-
lischen Kirche Astheim wird durch diese Festsetzung sichergestellt. 


Um zu gewährleisten, dass die Position des Glockenturms auf dem Kirchengrundstück ver-
ändert werden kann, wird keine überbaubare Grundstücksfläche für den Turm festgesetzt.  


16.3 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 


Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden für die Wohnbebauung eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt. 
Diese Festsetzungen stellen sicher, dass sich das Bauvorhaben in die bauliche Umgebung 
einfügt. 


Durch die Festsetzung der GRZ von 0,4 ergibt sich aufgrund der 50%-Regel nach 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zunächst, dass eine GRZ II von 0,6 eingehalten werden muss. 
Die Freiflächen der Grundstücke werden jedoch u.a. für erforderliche Stellplätze und deren 
Zufahrten und Nebenanlagen benötigt. Aus der Wohnungsanzahl von insgesamt 18 
Wohneinheiten und der gewerblichen Nutzung resultiert die Stellplatzanzahl von 26 Stell-
plätzen, die in Kapitel 16.6 näher erläutert wird. Da eine Tiefgarage wirtschaftlich nicht dar-
stellbar ist, sind die 26 Stellplätze oberirdisch anzulegen. Infolgedessen ist es erforderlich, 
eine Erhöhung der Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 4 BauGB zuzulassen. Entsprechend 
wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch diese bauli-
chen Anlagen über die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegte 50 %-Grenze bis zu 
einer maximalen Grundfläche von 0,7 zugelassen wird.  


Da die Kappungsgrenze der zulässigen Grundfläche von 0,8 unterschritten wird, sind nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt hierdurch nicht zu erwarten. Innerhalb des Plangebiets 
kommt es zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung der natürlichen Funktion des Bodens. 


16.4 Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen 


Entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan werden zwei bzw. drei Vollge-
schosse festgesetzt.  
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Als weitere Festsetzung zum Maß der Nutzung werden Festsetzungen zur Gebäudehöhe 
von GHmax = 14,50 m (höchster Punkt des Daches) für die überbaubare Grundstücksflä-
che A, 11,00 m für die überbaubare Grundstücksfläche B, 12,50 m für C und 15,00 m für 
den Glockenturm getroffen. Die Begrenzung der Gebäudehöhen ist notwendig, um ein Ein-
fügen in die vorhandene Bebauung in der Umgebung sicherzustellen.  


Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 11,00 m entspricht einem zweigeschossigen 
Gebäude mit Dachgeschoss. Die maximale Gebäudehöhe von 14,50 m wird für ein dreige-
schossiges Gebäude mit Staffelgeschoss notwendig. Die Höhen für die überbaubare 
Grundstücksfläche C und den Glockenturm entsprechen der vorhandenen Bebauung. 


Damit im Einzelfall auf technisch zwingende Bedingungen reagiert werden kann, sind im 
Bebauungsplan Höhenüberschreitungen für technische Aufbauten zulässig. Damit die tech-
nischen Aufbauten nicht zu massiv auftreten dürfen die zulässigen Höhenüberschreitungen 
von technischen Aufbauten nur maximal 10 % der Dachfläche überdecken. Zur Förderung 
einer energetischen Planung dürfen Anlagen zur Solarenergiegewinnung die gesamte 
Dachfläche überdecken. 


Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird ein Kanal-
deckel in der Berliner Straße mit 85,40 m ü.NN festgesetzt. 


16.5 Überbaubare Grundstücksflächen 


Für die Neubauten und das Kirchengebäude werden überbaubare Grundstücksflächen fest-
gesetzt, deren Baugrenzen einen ausreichenden Abstand zu den Grundstücksgrenzen und 
Verkehrsflächen einhalten. Die Abstände zu angrenzenden Grundstücken sichern Freiflä-
chen auf dem Grundstück im Plangebiet. 


Zur Steigerung der Wohnqualität und der Energieeffizienz wird im Allgemeinen Wohngebiet 
außerdem eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,00 m 
für die Errichtung von An- und Vorbauten, z.B. Balkone, Terrassen, Aufzüge und Außen-
treppen zugelassen.  


16.6 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 


In den Neubauten werden insgesamt 18 barrierefreie Wohnungen hergestellt. Die herge-
stellten Wohnungen lassen sich am ehesten der Kategorie „Gebäude mit Altenwohnungen“ 
(Ziffer 1.4) der Stellplatzsatzung der Gemeinde Trebur zuordnen. Der Stellplatzbedarf wird 
demnach mit 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit zu berechnet. Aufgrund eines zu erwarten-
den Mehrbedarfes an Stellplätzen wird von der Regelung in § 2 Abs. 1 der Stellplatzsatzung 
Gebrauch gemacht, die besagt, dass bei einem Mehrbedarf mit Zustimmung der Gemeinde 
von den Richtwerten abgewichen werden darf. Infolgedessen wird mit einer Stellplatzanzahl 
von 1,0 pro Wohnung gerechnet, sodass ein Stellplatzbedarf von 18 Stellplätzen für die 
Wohnungen vorliegt.   


Zusätzlich ergeben sich aus der Stellplatzsatzung für die sozialen und gesundheitlichen 
Zwecken dienende Anlagen für max. 80 m² nach Ziffer 2.2 ein Stellplatzbedarf von 4 Stell-
plätzen sowie für das Café und den Laden bei insgesamt max. 130 m² nach Ziffer 3.1 eben-
falls ein Bedarf von 4 Stellplätzen. Alle 26 Stellplätze werden als oberirdische Stellplätze 
festgesetzt.  


Bei Fahrradstellplätzen wird zwischen allgemeinen Fahrradstellplätzen, die z.B. auch Be-
suchern oder Kunden dienen und Fahrradstellplätzen für Bewohner unterschieden. Für 
letztgenannte sind Sichtschutzanlagen herzustellen (siehe Kap. 17.3).  


Auf dem Kirchengrundstück wird im Osten eine Fläche für eine Garage und für den Freisitz 
im Norden eine Fläche für Nebenanlagen festgesetzt. Auch der Müllstandplatz westlich der 
überbaubaren Grundstücksfläche A wird als Fläche für Nebenanlagen festgesetzt. 


Da nach Angabe des Kreises Groß-Gerau Wärmepumpen einen Teil Hauptanlage darstel-
len, aber auch außerhalb des Gebäudes positioniert sein können, sind Wärmepumpen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
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16.7 Verkehrsflächen 


Der Birkenweg wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die bestehende Breite bleibt 
bestehen.  


16.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 


16.8.1 Oberflächenbefestigung 


Um den Anteil an versiegelten Flächen möglichst gering zu halten, werden Vorgaben zur 
Oberflächenbefestigung gemacht. Vollständige Versiegelung führt zum Aufheizen der Flä-
chen im Sommer, Erwärmung der Umgebung durch Rückstrahlung, erhöhtem Staubanfall 
und schnellem Abfluss des Niederschlagswassers. 


16.8.2 Artenschutz 


Zur Vermeidung der Auslösung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Störungs-, Tötungs- und Schädigungsverbot) von 
Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 
1 der Vogelschutzrichtlinie sind Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. 


Zum Schutz von Vögeln sind die Rodung und die Räumung von Baufeldern (Entfernung 
aller möglicherweise als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen) im Winterhalb-
jahr durchzuführen. Zudem sind die Bäume im Plangebiet zu schützen, indem die Rodun-
gen auf das unbedingt erforderliche beschränkt, die Solitärbäume in das städtebauliche 
Konzept integriert und Baumschutzmaßnahmen (vor allem im Bereich der Stellplätze) si-
chergestellt werden.  


Es wird auf Kapitel 9 verwiesen. 


16.9 Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen 


Die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechts zugunsten des Allgemeinen Wohngebietes 
im Plangebiet (gr/fr a) dient der Erschließung der Neubauten über das Kirchengrundstück. 
Das Geh- und Fahrrecht zugunsten der Fläche für den Gemeinbedarf (gr/fr b) dient der 
Erreichbarkeit der Garage über einen Weg im Allgemeinen Wohngebiet.   


16.10 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes 


Diese Festsetzungen werden aufgrund der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrs- und 
Gewerbelärms getroffen. 


Siehe hierzu auch Kapitel 10 „Immissionsschutz“. 


16.11 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 


16.11.1 Begrünung von Stellplätzen 


Zur Gestaltung der Stellplätze sind schattenspendende Bäume vorgesehen, um eine „Auf-
heizung“ der Fläche und eine erhöhte Staubbildung zu vermeiden. Weiterhin dienen die 
Anpflanzungen der Durchgrünung des Plangebietes und der Schaffung von Lebensräu-
men für Kleinsttiere. In einem entsprechenden Pflanzbeet sollen den Bäumen angemes-
sene „Lebensbedingungen“ ermöglicht werden. 


Aufgrund dessen wird festgesetzt, dass je 4 Stellplätze mindestens ein Laubbaum zu pflan-
zen ist. Dadurch wird die Anzahl an Bäumen entsprechend der Stellplatzsatzung der Ge-
meinde Trebur festgesetzt. 
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16.11.2 Grundstücksbegrünung 


Die Festsetzungen zur Grundstücksbepflanzung gewährleisten die Begrünung der Grund-
stücke und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der verursachten nachhaltigen 
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begrünung werden positive Wirkun-
gen für das Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenzial sowie für das Ortsbild 
erzielt. Die Festsetzung belässt dem Grundstücksbesitzer genügend eigenen Gestaltungs-
spielraum. 


16.11.3 Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen 


Die Definition von Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen 
stellt sicher, dass die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in zeitlicher Nähe zum Zeitpunkt der Eingriffe erfolgt. 


Die Festsetzung von heimischen, standortgerechten Pflanzen ist Voraussetzung dafür, 
dass die festgesetzten Anpflanzungen ihre positiven Wirkungen für das Boden- und bioti-
sche Potenzial entfalten (Förderung der Bodenlebewesen, Lebensraum- und Nahrungsan-
gebot für heimische Pflanzen- und Tierwelt) und somit der Kompensation von Eingriffen 
dienen können. 


16.12 Erhaltung von Bäumen 


Durch die Festsetzung zur Erhaltung der Bäume südlich des Birkenwegs sowie eines Bau-
mes östlich des geplanten Wendehammers werden positive Wirkungen für den Boden, das 
Wasser, das Klima und das biotische Potenzial sowie für das Ortsbild erzielt. 


17. Begründung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 


17.1 Dachformen und -neigungen 


Für die überbaubare Grundstücksfläche A wird ein Pultdach und für die überbaubare 
Grundstücksfläche B ein Satteldach festgesetzt. Durch das Pultdach wird erreicht, dass 
durch die Ausrichtung der niedrigeren Seite des Daches in Richtung Norden das Gebäude 
in Richtung Kirche weniger massiv wirkt. Das Satteldach für die überbaubare Grundstücks-
fläche B orientiert sich an der Bebauung in der Umgebung.  


17.2 Einfriedungen 


Die Höhenbeschränkung der Einfriedungen erhält ein Mindestmaß an Offenheit und fördert 
damit die Sicherheit bei gleichzeitiger Sicherung der Privatsphäre. Die Einschränkung der 
Materialien zur Herstellung der Einfriedungen trägt zu einem harmonischen Erscheinungs-
bild des Plangebietes bei.  


17.3 Sichtschutzanlagen 


Durch die Festsetzung von Sichtschutzanlagen an Mülltonnenabstellplätzen und Fahrrad-
stellplätzen für Bewohner werden diese Anlagen den direkten Blicken entzogen. Dadurch 
tragen sie zum harmonischen Erscheinungsbild des Plangebietes bei. Bei den Fahrradstell-
plätzen für Bewohner dient die Sichtschutzanlage zudem zum Schutz vor Diebstahl und 
Vandalismus.   


18. Begründung der Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 


Gemäß § 9 Abs. 5 BauGB sind Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen.  







Begründung VEP „Berliner Straße“  Seite 24 


 


3729_2003_Berliner Straße_Begründung_SB.docx  Stand 02.09.2019 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der Landesregierung 
festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“. Die Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen 
Grundwasserstände haben. Es sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen möglich, 
die bei einer Bebauung zu berücksichtigen sind. 


Im Plangebiet liegen relativ geringe Grundwasserflurabstände, z.T. unter einem Meter, vor. 
Zusätzlich können in nassen Jahren und nach starken Niederschlagsereignissen die Grund-
wasserspiegel nochmals ansteigen. Aus diesem Grund wird der gesamte Plangeltungsbe-
reich als vernässungsgefährdeter Bereich gekennzeichnet. Um die Vernässungsgefahr für 
die zu errichtenden Gebäude zu minimieren, wird zusätzlich die wasserdichte Ausbildung 
der Kellergeschossaußenwände und des Bodens als besondere bauliche Vorkehrungen 
gegen äußere Einwirkungen bzw. gegen Naturgewalten – drückendes Grundwasser – fest-
gesetzt. Damit wird auch dem gemeinsamen Erlass des Hessischen Ministers für Landes-
entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten und des Hessischen Ministers des Inne-
ren vom 24.04.1999 Rechnung getragen, der bauwerksseitig Vorkehrungen (erhöhter Ab-
dichtungsstandard der Keller, z.B. „weiße Wanne“) fordert. 


19. Begründung der Nachrichtlichen Übernahme gemäß § 9 Abs. 6a BauGB 


Die Lage im Risikogebiet des Rheins wurde gemäß § 78b WHG nachrichtlich übernommen. 
Gemäß Hochwassergefahrenkarte (HWGK Rhein_G083) vom November 2012 ist bei der-
zeitiger Höhenlage des Geländes mit einer Überflutung von bis zu einer Höhe von 400 cm 
zu rechnen. 


20. Verschattung  


Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde von Bürgern 
folgende Stellungnahme und darin enthaltene Bedenken hinsichtlich der Verschattung des 
Grundstücks Bischofsheimer Straße 24 durch das Vorhaben vorgebracht: 


20.1 Stellungnahme 


„Hiermit machen wir von unserem Recht gemäß § 4a Abs. 6 BauGB Gebrauch und bezie-
hen erneut Stellung zu o.g. Bebauungsplan/Bauvorhaben. 


Unsererseits bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Verschattung unseres Grund-
stücks vor allem in den Wintermonaten. Zum einen ist es fraglich, ob der Nutzgarten wei-
terhin zum Anbau von Wintergemüse genutzt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass 
sämtliches Gemüse nicht mehr richtig abtrocknen kann und dadurch verfault oder verschim-
melt. Eine ökologische Selbstversorgung, wäre somit nicht mehr gegeben. Ebenso ist eine 
energie-sparende und umweltfreundliche Wäschetrocknung anhand einer Wäschelei-ne 
nicht mehr vollumfänglich gegeben, da bereits ab ca. 13 Uhr in den Wintermonaten eine 
Verschattung im Bereich der fest installierten Wäscheleine eintreten soll. Dies würde im 
doppelten Sinn eine finanzielle Mehrbelastung für uns bedeuten. Bei dem aktuell vorliegen-
den Verschattungsgutachten ist zudem nicht eindeutig nachvollziehbar, anhand welcher 
technischen Methode dieses erstellt wurde. Auch wird in dem Gutachten nicht darauf ein-
gegangen, wie die Schattenentwicklung nach Abschaffung der Zeitumstellung sein wird. 
Dies kann vor allem in den Wintermonaten eine erhebliche Auswirkung auf die verschatte-
ten Wohnräume im Ober- und Dachgeschoss haben. Es ist sehr bedauernswert, dass der 
Bauträger nicht bereit ist, dass Baufenster um ca. 1 m in Richtung Berliner Straße zu ver-
schieben. Dies würde sich speziell in den Wintermonaten positiv auf die Schattenlänge aus-
wirken. Die Begründung, dass durch eine Verschiebung des Baufensters Parkplätze fehlen 
könnten, ist nicht nachvollziehbar, da auf dem Grundstück der Kirche noch ausreichend 
Fläche für Parkplätze vorhanden ist.“ 
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20.2 Verschattungsstudie 


Aufgrund der oben genannten Stellungnahme wurde mit dem Programm „Sketchup“ eine 
Verschattungsstudie erstellt, die darstellt, zu welchen Zeiten die angrenzende Bebauung 
und die dazugehörigen Gärten an der Bischofsheimer Straße verschattet werden. Betrach-
tet werden die Sonnenstände zur Winter- und Sommersonnenwende sowie Tagundnacht-
gleiche unter Berücksichtigung der entsprechenden Zeitzone und den verschattungsrele-
vanten Uhrzeiten.  


20.3 Ergebnisse 


Zu wenigen Zeiten kommt es zu Verschattungen der Grundstücke an der Bischofsheimer 
Straße (vor allem des Gartens des Grundstücks Bischofsheimer Straße 24) durch das Vor-
haben: 


Zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleiche (21. März und 21. September) kommt es zu einer 
teilweisen Verschattung des Gartens des Grundstücks Bischofsheimer Str. 24 ab 14 Uhr 
für etwa 3 Stunden. 


 


Abbildung 11: Verschattung zur Tagundnachtgleiche um 14 Uhr (Auszug aus der Verschattungsstu-
die) 


Zur Sommersonnenwende (21. Juni) wird das Grundstück durch das bestehende Gebäude 
Berliner Straße 11a teilweise verschattet, jedoch nicht durch das Vorhaben. Eine teilweise 
Verschattung des Gartens des Grundstücks Bischofsheimer Straße 22 durch tritt durch das 
Vorhaben erst ab etwa 16 Uhr auf.  


 


Abbildung 12: Verschattung zur Sommersonnenwende um 16 Uhr (Auszug aus der Verschattungs-
studie) 


Zur Wintersonnenwende (21. Dezember) tritt eine Verschattung der Grundstücke an der 
Bischofsheimer Straße erst ab etwa 13 Uhr auf. Der Zeitraum der Verschattung beträgt 
somit ca. 3 Stunden. 
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Abbildung 13: Verschattung zur Wintersonnenwende um 13 Uhr (Auszug aus der Verschattungsstu-
die) 


20.4 Fazit 


Die durch das Vorhaben hervorgerufene Verschattung ist ortstypisch und überschreitet das 
ortsübliche Maß nicht. „In dicht bebauten innerörtlichen Bereichen muss immer damit ge-
rechnet werden, dass Nachbargrundstücke innerhalb des durch das Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es durch die 
Bebauung zu einer Verschattung von Grundstücken bzw. von Wohnräumen kommt“ (OVG 
NRW, 14.07.2018, Az. 7 A 99/15). 


Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Berliner Straße“ bewegen 
sich innerhalb des rechtlich vorgegebenen Rahmens: 


Die Abstandsflächen gemäß HBO werden eingehalten. Nach aktueller Rechtsprechung 
„spricht bereits die Einhaltung der Abstandflächen gegen die Rücksichtslosigkeit des Vor-
habens“ (VG Köln, 10.01.2011, Az. 23 L 1863/10). 


Die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl für allgemeine Wohngebiete gemäß 
BauNVO werden für die betreffende überbaubare Grundstücksfläche B (östlicher Neubau) 
eingehalten und sogar unterschritten (GFZ = 0,8, Ausnutzung bis 1,2 möglich). 


Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB werden berücksichtigt. Dies umfasst auch die „Belichtung, Besonnung 
und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten“ (§ 136 Abs. 3 Nr. 1a BauGB). Im Urteil 
des OVG Berlin (OVG 2 S 43/04 vom 27.10.2004) gilt eine direkte Besonnung des Gebäu-
des von mindestens zwei Stunden während der Tagundnachtgleiche als ausreichend. Das 
betroffene Gebäude wird zu diesem Zeitpunkt durch das Vorhaben nicht verschattet. Es 
findet lediglich eine teilweise Verschattung des Gartens ab ca. 14 Uhr statt. Vor 14 Uhr liegt 
überhaupt keine Verschattung des Grundstücks durch den Neubau vor.  


Ein Recht von Verschattungen im Garten verschont zu bleiben bzw. einen freien Blick zu 
genießen, besteht nicht (OVG Niedersachsen, 19.04.2012, Az. 1 KN 23/11). 


21. Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung  


21.1 Verbal-argumentative Einordnung 


Durch den Bebauungsplan wird der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern planungsrechtlich 
gesichert.  


Das Plangebiet unterliegt aufgrund der Lage im Siedlungsbereich von Trebur-Astheim einer 
Vorbelastung in Bezug auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Vegetation und 
Fauna sowie Landschafts- und Ortsbild. Aufgrund der Vorbelastung in Form der bestehen-
den Bebauung der Fläche kommt es durch das Vorhaben zu keinen erheblich negativen 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 
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Die Vermeidung, Minimierung und der Ausgleich negativer Eingriffsfolgen werden im Plan-
gebiet u.a. durch folgende Maßnahmen angestrebt: 


 Beschränkung der überbaubaren bzw. versiegelbaren Flächen, 


 Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen, 


 Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbefestigungen, 


 Erhaltung von Bäumen, 


 Baumanpflanzungen und Grundstücksbepflanzung, 


 Artenschutz. 


21.2 Ausgleich 


Bei Bauleitplänen für die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu erwarten sind, im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. 


Ein Ausgleich ist somit nicht erforderlich. 


22. Durchführungsvertrag 


Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan schließt die Gemeinde 
einen Durchführungsvertrag mit dem Eigentümer und dessen Rechtsnachfolgern.   


Der Vertrag enthält u.a. folgende den Bebauungsplan ergänzende Regelungen: 


― Städtebauliche Planung des Vorhabens inklusive der Umsetzung eines Wohncafés und 
weiteren gewerblichen Nutzungen, 


― Umsetzung des „Bielefelder Modells“ 
― Ausbau des Birkenweges, 
― Kostentragung und Fristen für die Baudurchführung, 
― Artenschutz. 


23. Bodenordnung 


Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4  Abs. 2 BauGB wurde vom Amt für Bodenmanagement auf die Durchführung einer 
vereinfachten Baulandumlegung hingewiesen: 


„Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind im öffentlichen Eigentum. 
Das Grundstück 815 ist im Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Trebur. Auf-
grund der Grundstückssituation ist eine Bodenordnung erforderlich. Die künftig öffentliche 
Straßenfläche ist in das Eigentum der Gemeinde zu überführen sowie den zukünftigen 
Bauplatz aus dem Grundstück 815 herauszutrennen. Das Eigentum des neuen Bauplat-
zes kann ebenfalls geregelt werden. Wir empfehlen zur Regelung der Eigentumsverhält-
nisse eine Vereinfachte Baulandumlegung nach BauGB durchzuführen. Gerne Beraten 
wir Sie über dieses Verfahren.“ 


24. Planungsstatistik 


Geltungsbereich Bebauungsplan  4.270 m²  


25. Umweltbericht 


Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes für alle Bauleitpläne eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und im Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet 
werden. 
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Bei Bauleitplänen für die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
entfällt die Notwendigkeit einen Umweltbericht auszuarbeiten.  
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Abkürzungsverzeichnis 


16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung 


BauNVO Baunutzungsverordnung 


BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 


BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 


ΔL Pegeldifferenz [dB(A)] 


[dB(A)] Dezibel (mit A-Bewertung) 


DTV Durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen [Kfz/24 h] 


IRW Immissionsrichtwert [dB(A)] 


Kfz Kraftfahrzeug 


Lkw Lastkraftwagen 


La Maßgeblicher Außenlärmpegel [dB(A)] 


Lm, E Emissionspegel [dB(A)] 


LPB Lärmpegelbereich 


Lr Beurteilungspegel [dB(A)] 


LW‘ Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistungspegel [dB(A)] 


LWA’’ flächenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)/m2] 


n Anzahl [-] 


M maßgebende stündliche Verkehrsstärke [Kfz/h] 


OW Orientierungswert gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 [dB(A)] 


p Schwerverkehrsanteil [%] 


Pkw Personenkraftwagen 


RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 


R’w, Schalldämm-Maß [dB] 


v Geschwindigkeit [km/h] 


vmax maximal zulässige Geschwindigkeit 


WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 


WE Wohneinheit 
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Zusammenfassung 


Die schalltechnischen Untersuchungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Berliner 


Straße in Trebur-Astheim haben zu folgenden Ergebnissen geführt: 


  


 Hinsichtlich des Verkehrslärms treten die höchsten Beurteilungspegel innerhalb des 


Plangebiets an dem der Berliner Straße nähergelegenen Neubau mit 12 WE auf. Dabei 


werden die gültigen schalltechnischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete 


gemäß DIN 18005-1 um  


ΔLr,Tag / Nacht = - 1 / - 1 dB(A) 


unterschritten und die Anforderungen der Norm eingehalten. 


 Hinsichtlich des Gewerbelärms an Gebäuden innerhalb des Plangebiets werden die An-


forderungen der TA Lärm im Tagzeitraum eingehalten, bei Unterschreitung des Immissi-


onsrichtwerts nach TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete um mindestens 


∆Lr, Tag = - 2 dB(A). 


Im Beurteilungszeitraum Nacht sind an dem Wohnhaus mit 12 Wohneinheiten im Plange-


biet, welches sich unmittelbar gegenüber dem Biergarten des Bürgerhauses befindet, 


Beurteilungspegel von bis zu 


Lr, Nacht = 45 dB(A) 


zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 


IRWWA, Nacht = 40 dB(A) 


wird um bis zu 


∆Lr, Nacht = + 5 dB(A) 


überschritten. Die Anforderungen der TA Lärm werden im Nachzeitraum somit nicht ein-


gehalten. Dies erfordert eine entsprechende Grundrissorientierung der Neubauten im 


Plangebiet. 


 Hinsichtlich des Gewerbelärms an Gebäuden außerhalb des Plangebiets werden die An-


forderungen der TA Lärm im Tag- sowie im Nachtzeitraum eingehalten. Die Immissions-


richtwerte für die umliegenden schutzwürdigen Nutzungen werden um mindestens 


∆Lr, Tag/Nacht = - 8 / - 1 dB(A) 


unterschritten.  
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung 


Die MAB Bauträgergesellschaft mbH plant im Treburer Ortsteil Astheim eine aus zwei Gebäuden 


bestehende Baumaßnahme. Die Gebäude sollen in der der Berliner Straße zwischen einer Kirche 


und dem Astheimer Bürgerhaus entstehen.  


 


Im Plangebiet soll seniorengerechtes Wohnen entstehen. Im vorderen Bereich zur Berliner 


Straße hin entsteht ein viergeschossiges Gebäude mit Pultdach, in dessen Erdgeschoss vier Ge-


werbeeinheiten untergebracht werden. Es soll einen Pflegedienst, eine Fußpflege, einen Kiosk 


und ein Gemeinschaftscafé beherbergen. In den weiteren Stockwerken werden 12 Wohneinheiten 


untergebracht. Im hinteren Bereich entsteht ein etwas kleineres dreigeschossiges Wohngebäude 


mit 6 Wohneinheiten. Für die gewerblichen Einrichtungen in dem vorderen Gebäude sowie auch 


für die Wohnungen sind entlang der Berliner Straße und im Birkenweg insgesamt 30 Stellplätze 


geplant. 


 


Im unmittelbar neben dem Plangebiet gelegenen Bürgerhaus befindet sich ein Restaurant mit 


Außenterrasse und Biergarten, welches sich zur Zeit der Erstellung des vorliegenden Gutachtens 


außer Betrieb befindet.  


Es ist daher erforderlich, die Immissionssituation am Bauvorhaben zu ermitteln und hinsichtlich 


der verschiedenen Lärmarten anhand der jeweils gültigen Anforderungen aus den einschlägigen 


Regelwerken zu beurteilen. Soweit Überschreitungen der Orientierungswerte oder 


Immissionsrichtwerte zu erwarten sind, werden geeignete Schallschutzkonzepte erarbeitet, mit 


denen gewährleistet werden kann, dass am Bauvorhaben "gesunde Wohnverhältnisse" 


geschaffen werden. 
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2 Bearbeitungsgrundlagen 


2.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke 


Der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze, 


Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zugrunde: 


/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, 


Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 


BImSchG) in der aktuell gültigen Fassung 


/2/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 


(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geändert durch 


Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) 


/3/ DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung“, 


Juli 2002 


/4/ Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, 


Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Mai 1987 


/5/ DIN 4109, „Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise“, November 1989 


/6/ DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“, Juli 2016 


/7/ DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise zur Erfüllung der 


Anforderungen“, Januar 2018  


/8/ Veröffentlichung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, 


Ausgabe 2017/1, Deutsches Institut für Bautechnik, Stand: 31. August 2017  


/9/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe 1990, eingeführt durch das 


allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 des Bundesministers 


für Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90 


/10/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 


(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) vom 26. August 1998, in Kraft 


seit 01. November 1998 


/11/ DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 


Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 
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/12/ VDI 3770 „Emissionskennwerte technischer Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen“, 


Verein Deutscher Ingenieure, April 2002 


/13/  „Parkplatzlärmstudie“; Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 


Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 


Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage, 2007 


2.2 Planunterlagen 


Zur Bearbeitung standen nachfolgende Planunterlagen und Schriftsätze zur Verfügung: 


/14/ Bebauungsplan „Vorm Hollerbusch“, Gemeinde Trebur, Stand 20. August 1963 


/15/ Bebauungskonzept zum Bauvorhaben „Seniorengerechtes Wohnen - Berliner Str., Tre-


bur-Astheim“, MAB Bauträgergesellschaft mbH, Stand 15. Januar 2018 


/16/ Bauwerkspläne zum Bauvorhaben „Seniorengerechtes Wohnen - Berliner Str., Trebur-


Astheim“, MAB Bauträgergesellschaft mbH, Stand Oktober 2016 


/17/ Stellplatznachweis zum Bauvorhaben „Seniorengerechtes Wohnen - Berliner Str., Tre-


bur-Astheim“, MAB Bauträgergesellschaft mbH, Stand März 2018 


/18/ Katasterdaten im DXF-Format, übermittelt durch die MAB Bauträgergesellschaft mbH, 


Stand 26. März 2018 


/19/ Geländehöhen im DGM-Format sowie Gebäudedaten im LoD1-Format, übermittelt durch 


die MAB Bauträgergesellschaft mbH, Stand 09. April 2018 


/20/ Verkehrszählung Trebur-Astheim, Knotenpunkt Berliner Str. / Königsberger Str. / Park-


platz Bürgerhaus, Kreitmeier-Konzept VerkehrsConsulting, Stand 05. Juni 2018 


/21/ Auskunft über Betriebsvorgänge im Bürgerhaus Astheim, in der Jakob-Roos-Halle sowie 


in der angrenzenden Sporthalle, Gemeinde Trebur, erhalten am 15. Mai und 07. Juni 2018 


/22/ Auskunft über die Fenstersituation in der Jakob-Roos-Halle, übermittelt durch die MAB 


Bauträgergesellschaft mbH im Juli 2019 


/23/ Bestuhlungspläne für die Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle, Architekturbüro Reinhard 


Winter, Stand 25. Oktober 1999 
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3 Anforderungen an den Schallschutz 


3.1 Schallschutz im Städtebau 


Gemäß § 50 BImSchG /1/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen bei 


raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche 


Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 


sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 


Voraussetzung hierfür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grundregeln bei der 


städtebaulichen Planung und deren rechtzeitige Berücksichtigung in den Verfahren zur 


Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) sowie bei anderen 


raumbezogenen Fachplanungen. Nachträglich lassen sich wirksame Schallschutzmaßnahmen 


vielfach nicht oder nur mit Schwierigkeiten und erheblichen Kosten durchführen.  


Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /4/ enthält Orientierungswerte für die Beurteilungspegel, die 


vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen 


haben. Die Einhaltung der Orientierungswerte oder deren Unterschreitung ist wünschenswert, 


um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche 


verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Eine 


Zusammenstellung der Orientierungswerte für unterschiedliche Lärmarten und 


unterschiedliche Gebietsnutzungen findet sich in   
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Tabelle 1. 


Die Orientierungswerte gelten ausschließlich in der städtebaulichen Planung und nicht für die 


Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte. Bereits die Bezeichnung 


„Orientierungswert“ deutet an, dass es sich hierbei nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. 


Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 


Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu 


beachten. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange, auch zu 


einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 


Gerade in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-


kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo 


im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-


chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch an-


dere geeignete Maßnahmen, zum Beispiel geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestal-


tung, vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 
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Tabelle 1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 /4/ 


Zeile Gebietsnutzung 


Orientierungswerte [dB(A)] 


Tag 1 


Nacht 2 


Verkehrslärm 


Industrie-, 


Gewerbe- und Freizeit-


lärm 


1 Reine Wohngebiete (WR) 


Wochenendhausgebiete 


Ferienhausgebiete 


50 40 35 


2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 


Kleinsiedlungsgebiete (WS) 


Campingplatzgebiete 


55 45 40 


3 Friedhöfe 


Kleingartenanlagen 


Parkanlagen 


55 55 55 


4 Dorfgebiete (MD) 


Mischgebiete (MI) 60 50 45 


5 Kerngebiete (MK) 


Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 


6 Sondergebiete,  


soweit sie schutzbedürftig sind,  


je nach Nutzungsart 


45…65 35…65 


7 Industriegebiete (GI) Für Industriegebiete kann – soweit keine Gliederung nach 


§ 1 (4), (9) BauNVO erfolgt – kein Orientierungswert angege-


ben werden. Die Schallemission der Industriegebiete ist 


nach DIN 18005-1 zu bestimmen. 
1 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 


2 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 


3.2 Schallschutz im Hochbau 


Ergänzend zu oder aufgrund besonderer städtebaulicher Rahmenbedingungen können alternativ 


zu aktiven Schallschutzmaßnahmen passive Schutzmaßnahmen in Erwägung gezogen werden. 


Durch bauliche Vorkehrungen am Gebäude kann sichergestellt werden, dass zumindest der Auf-


enthalt innerhalb von Gebäuden frei von erheblichen Belästigungen durch Lärm von außen ist, 


sofern durch aktive Maßnahmen, d.h. durch die Errichtung von Wänden und Wällen keine güns-


tige Umfeldsituation geschaffen werden kann. 


 


Die Dimensionierung des Schallschutzes von Außenbauteilen richtete sich grundsätzlich nach 


der DIN 4109. Derzeit ist die DIN 4109, Ausgabe November 1989 noch in den meisten Bundeslän-


dern eingeführte technische Baubestimmung, so auch in Hessen. Der im Juli 2016 /6/ bzw. Ja-


nuar 2018 /7/ erschienene Weißdruck der Norm stellt hiervon abweichende Anforderungen bzw. 



http://www.kuk.de/





AZ 20188046-ASS-2, Stand: 09.08.2019 


Projekt: Bebauungsplan Berliner Straße, Trebur-Astheim 


 


 


 


KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de 


 


Seite 12 von 35 


 


 


Berechnungsverfahren an den Schallschutz gegen Außenlärm. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 


vorliegenden Gutachtens liegt die DIN 4109:2018-01 im Weißdruck vor. 


 


In der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB /8/) wird im Haupt-


teil die DIN 4109-1:2016-07 /6/ genannt. Im Anhang der MVV TB erfolgt der Hinweis, dass die DIN 


4109-2:2016-07 /6/ für den rechnerischen Nachweis herangezogen werden kann; im Massivbau 


kann auch ein Nachweis nach Beiblatt 1 der DIN 4109:1989 /5/ erfolgen.  


Die DIN 4109-1 verweist auf die DIN 4109-2. In wie weit die DIN 4109-2:2016-07 hiermit anzuset-


zen ist bzw. ob hier die DIN 4109-2:2018-01 /7/ herangezogen werden kann, ist nicht eindeutig 


dargestellt.  


Bei der Durchführung der in dem vorliegenden Gutachten präsentierten schalltechnischen Un-


tersuchungen wurde nach Rücksprache mit dem Auftraggeber das Berechnungsverfahren ge-


mäß DIN 4109-2:2018-01 /7/ angewendet. 


 


Im Zusammenhang mit den Anforderungen an den Schallschutz gegen Außenlärm können die 


Anforderungen an das bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürfti-


gen Räumen aus den jeweiligen maßgeblichen Außenlärmpegeln direkt und pegelgenau abgelei-


tet werden. Eine Kategorisierung nach Lärmpegelbereichen wird vorliegend daher nicht mehr 


vorgenommen.  


 


Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Au-


ßenlärm werden die ermittelten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zugrunde gelegt. Wird die Ge-


räuschbelastung von mehreren gleichartigen Lärmquellen hervorgerufen, so berechnet sich der 


resultierende Außenlärmpegel La,res als energetische Überlagerung aus den „maßgeblichen Au-


ßenlärmpegeln“ La,i der verschiedenen Verkehrslärmquellen. Gemäß DIN 4109-2:2018-01 /7/ 


sind die Beurteilungspegel dabei aus dem Straßenverkehr nach DIN 18005, Teil 1 zu bestimmen.  


3.2.1 Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels  


Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 /6/ ergibt sich 


 


 für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 bis 22:00 Uhr) und 


 


 für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 bis 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur 


Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung zum Schutze des Nachtschlafes.  


 


Maßgeblich ist diejenige Tageszeit, aus welcher die höhere Lärmbelastung resultiert.  


 


Bei der Interpretation des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ gemäß DIN 4109-1 /6/ ist grund-


sätzlich zu berücksichtigen, dass sich dieser bei Straßenverkehrsgeräuschen durch Addition von 
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3 dB zum Mittelungspegel für einen Bezugspunkt vor der Fassade ergibt. Diese Definition hat den 


Zweck, die geringere Luftschalldämmung von Fassadenbauteilen, insbesondere von Fenstern, 


bei gerichtetem Schalleinfall zu berücksichtigen. Die in Prüfzeugnissen ausgewiesenen Luft-


schalldämmwerte von Fassadenbauteilen geben stets die Dämmwirkung im diffusen Schallfeld 


an. Da dies bei typischen Verkehrslärmszenarien nicht gegeben ist, ist entweder ein Abschlag auf 


die Dämmwirkung oder ein Zuschlag auf den Immissionswert vorzunehmen. Im Rahmen der DIN 


4109-1 /6/ erfolgt letzteres. 


 


Für die unterschiedlichen Lärmquellen werden die jeweils angepassten Beurteilungsverfahren 


angewandt, die den unterschiedlichen akustischen Wirkungen der Lärmarten Rechnung tragen. 


Maßgeblich je Lärmquellenart ist dann diejenige Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 


Im Folgenden wird auf die hier vorhandenen Emittenten eingegangen:  


 


3.2.1.1 Straßenverkehr 


Bei den Berechnungen des Straßenverkehrs für den Außenlärmpegel sind die Beurteilungspegel 


für den Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nach der 16. 


BImSchV /2/ zu bestimmen.  


Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so 


ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um 3 


dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). Anderenfalls 


bestimmt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel im Tagzeitraum 


zzgl. 3 dB(A).  


3.2.1.2 Gewerbe- und Industrieanlagen  


Bei Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall als maßgeblicher Außenlärmpegel der 


nach TA Lärm gebietsspezifische Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt. Auch hier sind zu dem Im-


missionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren.  


Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten 


werden, sollte die tatsächliche Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach TA Lärm ermit-


telt werden, zu der bei der Bildung des Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind.  


Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so 


ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel auch aus dem Gewerbelärm zum Schutz des Nacht-


schlafes aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag 


von 10 dB(A).  
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3.2.1.3 Überlagerung mehrerer Schallimmissionen 


Setzt sich die Geräuschbelastung aus mehreren Quellen zusammen, wie es auch vorliegend der 


Fall ist, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La, res aus den einzelnen maßgebli-


chen Außenlärmpegeln La,i nach folgender Gleichung:  


 


𝑳𝒂,𝒓𝒆𝒔 = 𝟏𝟎 𝒍𝒈 ∑ (𝟏𝟎𝟎,𝟏𝑳𝒂,𝒊) (𝒅𝑩)
𝒏


𝒊=𝟏
  


 


Es werden in diesem Fall zunächst die die einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel La,i entspre-


chend Kapitel 3.2.1.1 bis Kapitel 3.2.1.2 je Lärmart ermittelt. Anschließend erfolgt die Ermittlung 


des resultierenden Außenlärmpegels.  


 


Die Addition von 3 dB(A) darf bei der Überlagerung von Schallimmissionen nur einmal auf den 


Summenpegel erfolgen.  


3.2.2 Erforderliches bewertetes Bau-Schalldämm-Maß  


Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind in der DIN 4109-1 /6/ in 


Kapitel 7.1 angegeben. Je nach Raumart berechnet sich das erforderliche gesamte bewertete 


Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen wie folgt: 


 


erf. R’w,ges = La – KRaumart  


 


mit  


 


KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien  


KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-


gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches  


KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches  


La    maßgeblicher Außenlärmpegel.  


 


Mindestens einzuhalten sind:  


 


R’w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 


 


R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Be-


herbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnli-


ches.  


 


Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges muss im Nachweisver-


fahren durch den Summanden KAL korrigiert werden. Das vorhandene gesamte bewertete Bau-
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Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile wird außerdem um einen Sicherheitsbeiwert von 2 


dB reduziert.  


Für den rechnerischen Nachweis gilt somit: 


 


R’w,ges – 2 dB ≥ erf. R’w,ges + KAL  


 


mit 


 


𝐊𝐀𝐋 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝐒𝐒


𝟎,𝟖 𝐒𝐆
  


 


wobei SS die vom Raum aus gesehene gesamte Außenbauteilfläche und SG die Raumgrundflä-


che bezeichnet.  


 


Bei dem hier betrachteten Gelände werden ausschließlich Wohnnutzungen eingerichtet. Dem-


entsprechend ist der Korrekturwert von  


 


KRaumart = 30 dB  


 


in Ansatz zu bringen.   


3.3 Besonderheiten bei Anlagengeräuschen 


Die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 


Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) /10/ dient zum Schutz der Allgemeinheit und der 


Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 


als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen 


des 2. Teils des BImSchG unterliegen. Derartige Anlagen sind so zu betreiben, dass schädliche 


Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind 


(Vermeidungsgebot), und dass unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 


Mindestmaß zu beschränken sind (Mindestmaßgebot). 


Da grundsätzlich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in baurechtlichen und immissions-


schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie bei gegebenenfalls auftretenden Beschwerden 


von Anliegern anzuwenden sind, ist es zu empfehlen, die Belange des Schallschutzes bei Ge-


werbe- und Handelsbetrieben bereits im Rahmen der Bebauungsplanung auf Grundlage der TA 


Lärm zu beurteilen. Diese räumt nicht – wie das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /4/ – die Möglichkeit 


einer umfassenden Abwägung der Belange des Schallschutzes ein. Auch eine Zurückstellung 


schalltechnischer Belange gegenüber anderen städtebaulichen Belangen sieht die TA Lärm nicht 


vor. 
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3.3.1 Immissionsrichtwerte 


Die TA Lärm /10/ benennt Immissionsrichtwerte (IRW) für den Beurteilungspegel, bei deren 


Einhaltung davon auszugehen ist, dass weder Gefahren noch erhebliche Nachteile oder 


erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch 


Geräuscheinwirkungen vorliegen. Grundsätzlich gilt bei der Beurteilung von 


Geräuscheinwirkungen tagsüber ein 16-stündiger Beurteilungszeitraum von 06.00 Uhr bis 


22.00 Uhr. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ist die 


volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage 


relevant beiträgt, die so genannte lauteste Nachtstunde.  


Die TA Lärm weist Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden und – 


soweit schutzwürdige Nutzungen mit der Anlage baulich verbunden sind – innerhalb von 


Gebäuden aus. Ferner sind Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse genannt und 


Vorgehensweisen zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche sowie von 


Verkehrsgeräuschen definiert. 


In Tabelle 2 sind die Immissionsrichtwerte dokumentiert, die bei bebauten Flächen 0,5 m 


außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen 


schutzbedürftigen Raumes einzuhalten sind. Bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die 


keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, ist der Immissionsrichtwert auf den am 


stärksten betroffenen Rand der Fläche zu beziehen, wo nach dem Bau- und Planungsrecht 


Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen.  


Tabelle 2 Immissionsrichtwerte gemäß Ziffer 6.1 der TA Lärm /10/ 


 


Zeile Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte [dB(A)] 


  tags nachts 


1 Industriegebiete (GI) 70 70 


2 Gewerbegebiete (GE) 65 50 


3 


Mischgebiete (MI) 


Kerngebiete (MK) 


Dorfgebiete (MD) 


60 45 


4 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 


Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 


5 Reine Wohngebiete (WR) 50 35 


6 Kurgebiete, Krankenhäuser 45 35 


 


Die Art der in Tabelle 2 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich gemäß Ziffer 6.6 der 


TA Lärm aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte 


Flächen für Gebiete und Einrichtungen, sowie Gebiete und Einrichtungen für die keine 


Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 
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Die städtebauliche Planung sieht im vorliegenden Fall die Ausweisung eines allgemeinen 


Wohngebiets vor. Demzufolge gelten die schalltechnischen Immissionsrichtwerte gemäß Tabelle 


2, Zeile 4. 


Für Gebietsnutzungen der Zeilen 4 bis 6 der Tabelle 2 sind gemäß TA Lärm Zuschläge bei der 


Ermittlung des Beurteilungspegels in den frühen Morgen- und späten Abendstunden zu erheben, 


um die erhöhte Störwirkung von Geräuschen zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB(A) 


und ist auf folgende Teilzeiten zu erheben: 


 an Werktagen: 06.00 bis 07.00 Uhr, 


20.00 bis 22.00 Uhr, 


 


 an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr, 


13.00 bis 15.00 Uhr, 


20.00 bis 22.00 Uhr. 


 


Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr 


als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  


 


Sofern wegen voraussehbarer, seltener Ereignisse beim Betrieb einer Anlage zu erwarten ist, 


dass an nicht mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als 


jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden die Immissionsrichtwerte auch bei Einhaltung 


des Standes der Technik zur Lärmminderung nicht eingehalten werden können, kann diese Über-


schreitung zulässig sein. Erhöhte Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse betragen in einem 


allgemeinen Wohngebiet 


 


IRWTag / Nacht =  70 / 55 dB(A).  


 


Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse 


bei Mischgebieten am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 


10 dB(A) überschreiten. 
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4 Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 


Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung oder zur 


Immissionsprognose bei geplanten Infrastrukturmaßnahmen und Anlagen erfolgen auf 


Grundlage von Schallausbreitungsberechnungen. 


4.1.1 Verkehrslärm 


Die Immissionsberechnung wird für den Straßenverkehrslärm nach den Richtlinien für den 


Lärmschutz an Straßen RLS-90 /9/ durchgeführt. Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen 


werden die getrennt für den Tag- und der Nachtzeitraum ermittelten Beurteilungspegel mit den 


gültigen gebietsspezifischen Orientierungswerten gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /3/ vergli-


chen.  


 


Auf das hier angewendete Verfahren RLS-90 zur Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen wird 


in der DIN 18005-1 normativ verwiesen. Das Regelwerk ist Bestandteil der Verkehrslärmschutz-


verordnung (16. BImSchV) /2/ die beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrs-


wegen zwingend anzuwenden ist. Da das Verfahren dem gegenwärtigen Stand der Technik hin-


sichtlich der Ermittlung von Geräuschemissionen und -immissionen an Verkehrswegen ent-


spricht, wird es auch im Rahmen der städtebaulichen Planungen herangezogen.  


 


Ausgangspunkt der schalltechnischen Berechnungen ist die Erstellung eines Schallquellen- und 


Ausbreitungsmodells. Wesentlicher Bestandteil ist ein digitales Geländemodell, in das die Ge-


ländetopographie höhenrichtig aufgenommen wird. Die abschirmende oder reflektierende Wir-


kung der vorhandenen Bebauung wird berücksichtigt. Als maßgebliche Emittenten werden alle 


Straßenabschnitte in das Modell aufgenommen, für die prognostizierte Verkehrsbelastungen aus 


dem Verkehrsgutachten vorliegen.  


4.1.2 Anlagenlärm 


Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan, in dessen Nachbarschaft vorhan-


dene Gewerbeflächen liegen. Von der Außenterrasse sowie von dem Biergarten des Restaurants 


im Bürgerhaus gehen Geräusche aus, die auf das Plangebiet und dessen Umgebung einwirken 


und nach den Vorgaben der TA Lärm /10/ als Vorbelastung einzustufen sind. 


 


Im Plangebiet selbst sind als lärmemittierende Nutzungen die gewerblichen sowie die den Wohn-


nutzungen innerhalb des Plangebiets zugeordneten Stellplätze geplant. Deren Geräuscheinwir-


kungen sind als Zusatzbelastung im Sinne der TA Lärm zu verstehen.  
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Zur Ermittlung der Beurteilung der Geräuschsituation ist die Vorbelastung mit der Zusatzbelas-


tung zur Gesamtbelastung zu überlagern und diese ist nach den Vorgaben der TA Lärm zu beur-


teilen.  


 


Gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, sofern die 


Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 


6 dB(A) unterschreiten.  


Zur Untersuchung des Maximalpegelkriteriums werden einzelne Geräuschspitzen im 


Einwirkungsbereich der Anlage ermittelt. Zunächst wird hierzu bei Linien- und 


Flächenschallquellen die relevante Schallleistung punktuell auf der Erstreckung der Quelle 


verschoben. Dabei wird der Maximalpegel an den Immissionsorten für jede Quelle berechnet. Im 


Anschluss hieran wird der höchste Maximalpegel ausgegeben, der dann mit dem 


Anforderungswert für Spitzenpegel verglichen wird. 


4.2 Schallausbreitungsberechnungen 


Ausgangspunkt der schalltechnischen Berechnungen ist die Erstellung eines Schallquellen- und 


Ausbreitungsmodells. Die Wirkung von vorhandenen Schallschutzanlagen sowie die abschir-


mende oder reflektierende Wirkung der bestehenden Bebauung werden berücksichtigt. Da es 


sich bei dem Bebauungsplan „Berliner Straße“ um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 


mit festgelegten Baustruktur handelt, werden auch die Abschirmwirkung sowie die Reflexionen 


an den geplanten Gebäuden berücksichtigt.  


Als maßgebliche Verkehrslärmemittenten werden Straßen als Linienschallquellen in das Modell 


aufgenommen. Gewerbelärmemittenten sowie Parkplätze werden als Flächenschallquellen ab-


gebildet. Anhang 1 zeigt einen Übersichtsplan mit den relevanten Lärmquellen, den repräsenta-


tiv untersuchten Immissionsorten und sonstigen schalltechnisch relevanten Parametern. 


Die Dokumentation der Berechnungsergebnisse erfolgt getrennt für jede Lärmart und für beide 


Beurteilungszeiträume (Tag 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Nacht 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) anhand von 


Schallimmissionsplänen. Hierbei wird der Beurteilungspegel für repräsentative Immissionshö-


hen der einzelnen Geschossebenen an Rasterpunkten im gesamten Untersuchungsraum be-


stimmt und für eine Darstellung als Isophonen interpoliert. Die Immissionshöhe der Isophonen 


ist dem jeweiligen Plan zu entnehmen. 


Die Durchführung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der Beurteilungspegel er-


folgt rechnergestützt mit dem Programm SoundPLAN, Version 7.4 (Soundplan GmbH, Backnang). 


Die Genauigkeit der vorgestellten schalltechnischen Prognoseergebnisse beträgt +0/-3 dB(A). 
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5 Untersuchungsergebnisse 


5.1 Emissionen 


5.1.1 Verkehrslärm 


Die Berechnung der Emissionspegel für den Straßenverkehr erfolgt getrennt für Tagzeitraum 


(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nach der Richtlinie RLS-


90 /9/. Wesentliche Parameter in der Emissionsberechnung für Straßenverkehrswege sind dabei 


das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV), die maßgebenden 


Schwerverkehrsanteile und die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die Art der 


Fahrbahndeckschicht. Der Emissionspegel eines Verkehrsweges kennzeichnet den 


Mittelungspegel in einem Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges. 


Die in der Untersuchung angesetzten Verkehrszahlen beruhen auf der im Juni 2018 durchgeführ-


ten Verkehrszählung am Knotenpunkt Berliner Straße / Königsberger Straße /20/. Demzufolge 


besteht im maßgeblichen Streckenabschnitt der Berliner Straße südlich des Knotenpunkts ein 


durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von  


DTV = 844 Kfz/24 h 


bei einem Schwerverkehrsanteil von  


pTag/Nacht = 11,0 %, 


während nördlich des Knotenpunkts ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von  


DTV = 1.108 Kfz/24 h 


vorliegt, Dort beträgt der Schwerverkehrsanteil 


pTag/Nacht = 8,5 %. 


Das Verkehrsaufkommen auf der Königsberger Straße fällt mit  


DTV = 844 Kfz/24 h 


deutlich geringer aus. Der Schwerverkehrsanteil beträgt hier  


pTag/Nacht = 7,2 %. 
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Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf beiden Straßen   


vPkw/Lkw = 30 km/h. 


Bei der Straßenoberfläche wurde von einem Asphaltbeton 0/11 ohne Splittung mit einem 


Korrekturwert für die Fahrbahnoberfläche von 


DStrO = - 2 dB(A) 


bei Vzul > 60 km/h ausgegangen. Bei geringeren Geschwindigkeit wird kein Korrekturwert berück-


sichtigt. Die Lage der Streckenabschnitte ist Anhang 1 zu entnehmen. 


5.1.2 Anlagenlärm 


Bei einer Beurteilung entsprechend den Vorgaben der TA Lärm /10/ sind die Geräuschimmissio-


nen aus Anlagen zu betrachten. Im Rahmen der Bauleitplanung ist dabei zu gewährleisten, dass 


die Gesamtbelastung durch bestehende und künftige Nutzungen an schutzwürdigen Nutzungen 


im Plangebiet und dessen Umgebung die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte gemäß 


TA Lärm nicht übersteigt.  


Im Plangebiet sind insgesamt 30 Stellplätze vorgesehen. Diese teilen sich in mehrere Teilflächen 


auf. Westlich des geplanten Gebäudes mit 12 WE sollen 10 Stellplätze entstehen, welche den 


Gewerbeeinheiten in diesem Gebäude zuzuordnen sein werden. In der geplanten Straße Birken-


weg sind insgesamt 20 Stellplätze vorgesehen, von denen die beiden Stellplätze, welche am 


Nächsten zur Berliner Straße gelegen sein werden, gewerblich genutzt werden sollen. Die ver-


bleibenden 18 Stellplätze im Birkenweg sind für die Nutzung der Bewohner der Wohnanlage re-


serviert.  


Die Lage der Emittenten kann dem Übersichtsplan in Anhang 1 entnommen werden. 


5.1.2.1 Parkvorgänge 


Für die 16 den Wohnnutzungen zugeordneten Stellplätze ist gemäß der Parkplatzlärmstudie /13/ 


für den Tagzeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr von einer durchschnittlichen Bewegungshäufigkeit 


von 


NTag = 0,4 Bewegungen / Stellplatz / Stunde 


auszugehen. Für die lauteste Nachtstunde wird für die durchschnittliche Bewegungshäufigkeit 


ein Wert von 


NNacht = 0,15 Bewegungen / Stellplatz / Stunde 
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zugrunde gelegt. Dieselben Werte werden beispielhaft für die 2 durch den Pflegedienst genutz-


ten Stellplätze im Eingang des Birkenwegs angesetzt, wobei keine Nutzung der Stellflächen im 


Nachzeitraum vorgesehen ist. 


Bezüglich der 7 dem Café zugehörigen Stellplätze entlang der Berliner Straße wird gemäß der 


Parkplatzlärmstudie /13/ für den gesamten Tagzeitraum von einer durchschnittlichen Bewe-


gungshäufigkeit von 


NTag = 0,12 Bewegungen / m2 Gastraum / Stunde 


zwischen 06:00 und 22:00 Uhr ausgegangen. Bei einer Gesamtfläche von ca. 79 m2 /16/ wird einer 


Gastraumfläche um die 60 m2 ausgegangen. 


Die stündlichen Fahrbewegungen am Kiosk wurden im Sinne einer oberen Abschätzung mit  


NTag = 8 Bewegungen / Stellplatz / Stunde 


festgelegt, bei Öffnungszeiten von 07:00 bis 20:00 Uhr. Bezüglich des Stellplatzes der Fußpflege 


wurde eine Bewegungshäufigkeit von 


NTag = 4 Bewegungen / Stellplatz / Stunde 


bei Öffnungszeiten von 08:00 bis 20:00 Uhr angenommen. Bei verkürzten Öffnungszeiten und ei-


ner dadurch verringerten Beurteilungszeit kann bei den gewerblich genutzten Parkplätzen von 


einer Verringerung der Fahrtbewegungen pro Tag ausgegangen werden. Gleichwohl ist zu 


berücksichtigen, dass sich Kundenverkehre bei längeren Öffnungszeiten verschieben und diese 


mit keinem Anstieg der gesamten Fahrtbewegungen einhergehen. 


Details zu den getroffenen Emissionsansätzen der Parkflächen sind Anhang 2.2 zu entnehmen. 


Zur Überprüfung des sogenannten „Spitzenpegelkriteriums“ ist das Schließen einer Tür bzw. 


einer Kofferraumklappe mit einer maximalen Schallleistung gemäß Tabelle 35, Parkplatzlärm-


studie /13/ von 


 


LWA, max = 99,5 dB(A) 


 


in die Untersuchungen eingestellt. 


5.1.2.2 Gastronomie im Bürgerhaus 


Im unmittelbar neben dem Plangebiet gelegenen Bürgerhaus befindet sich ein Restaurant mit 


Außengastronomie. Dieses befindet sich zur Zeit der Erstellung des vorliegenden Gutachtens au-


ßer Betrieb. Zu dem Restaurant gehören eine Außenterrasse, welche unmittelbar dem Gastraum 
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vorgelagert ist, sowie ein Biergarten, welcher sich an der Ecke Berliner Straße / Birkenweg be-


findet. Hierbei handelt es sich um Anlagen, deren Geräuscheinwirkungen im Umfeld als Vorbe-


lastung nach den Vorgaben der TA Lärm zu untersuchen und zu beurteilen sind.  


 


Auf der Terrasse befinden sich 20 Sitzplätze, während im Biergarten bis zu 35 Personen Platz 


finden. Die Öffnungszeiten waren vor der Schließung des Bürgerhauses von Dienstag bis Sams-


tag 17:00 – 23:00 Uhr und am Sonntag 17:00 – 22:00 Uhr /21/. 


 


Zur Bestimmung der Geräuschemission werden sowohl die Terrasse als auch der Biergarten als 


Flächenquelle mit einer relativen Höhe über dem Boden von 1,20 m berücksichtigt. Es wird nach 


den Vorgaben der VDI 3770 /12/, Tab. 1 von einem Schallleistungspegel von 


 


LWA = 70 dB(A) / Person 


 


je „gehoben sprechender“ Person ausgegangen. 


 


Für die Außenterrasse wird von einer vollen Auslastung der 20 Plätze ausgegangen, 50 % der 


anwesenden Personen „sprechen gehoben“, somit ergibt sich auf der Terrassenfläche ein Schal-


leistungspegel von 


LWA = 80 dB(A). 


 


Hinsichtlich des Biergartens wird in der lautesten Nachtstunde zwischen 22:00 bis 23:00 Uhr 


werktags nicht von einer Vollauslastung und deshalb im Rahmen einer oberen Abschätzung von 


maximal 15 „gehoben sprechenden“ Personen ausgegangen. Hieraus resultiert ein von dem Ge-


lände des Biergartens ausgehender Schallleistungspegel von 


 


LWA = 81,8 dB(A). 


 


Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums wird „Rufen normal“ mit einer maximalen Schall-


leistung gemäß Tabelle 1, VDI 3770 /12/ von 


 


LWA, max = 99,5 dB(A) 


 


in den Untersuchungen berücksichtigt. 


5.1.2.3 Veranstaltungen in der Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle 


In der an das Bürgerhaus angegliederten Jakob-Roos-Halle werden jährlich ca. 25 Veranstaltun-


gen abgehalten. Zusätzlich finden über das Jahr verteilt Trainingsstunden des Sportclubs As-


theim sowie des Astheimer Carneval Ausschusses statt /21/. Zur Beurteilung der Immissionen, 


die durch laute Veranstaltungen im Bürgerhaus an den geplanten Neubauten zu erwarten sind, 
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wird exemplarisch eine Karnevalsveranstaltung im Abendzeitraum an einem Werktag (Mo – Sa) 


betrachtet. Gemäß dem Bestuhlungsplan werden in der Halle bei einer normalen Bestuhlung mit 


63 Tischen 378 Sitzplätze geboten /23/. Von dieser Besucheranzahl wird im Folgenden ausgegan-


gen. 


 


Der Zugang zur Jakob-Roos-Halle erfolgt durch den Eingang des Bürgerhauses an der Berliner 


Straße. Durch das Fußgängeraufkommen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes können 


Geräuschemissionen vor dem Eingangsbereich entstehen. Nach den Vorgaben der VDI 3770 /12/, 


Tab. 1 wird von einem Schallleistungspegel von 


 


LWA = 70 dB(A) / Person 


 


je „gehoben sprechender“ Person ausgegangen. Wir nun angenommen, dass 50 % der Besucher, 


also 189 Personen, „gehoben sprechen“ ergibt sich beim Betreten und Verlassen des Bürger-


hauses ein anlagenbezogener Pegel von  


 


LWA = 92,8 dB(A). 


 


Die Besucherverkehre werden mittels einer Linienschallquelle mit einer relativen Höhe von 


1,50 m über Gelände über den Zeitraum von einer Stunde vor Beginn der Veranstaltung (im Tag-


zeitraum) bzw. nach deren Ende (im Nachtzeitraum) in den Berechnungen berücksichtigt. Die 


Geräusche der Fußgänger, die die Veranstaltung besuchen bzw. verlassen sind nur unmittelbar 


vor dem Eingangsbereich und nicht im öffentlichen Straßenraum zu betrachten. Emissionen 


durch Pkw-Parkvorgänge der Besucher auf den südlich des Bürgerhauses gelegenen Parkfläche 


erfahren durch ihre Lage eine Abschirmung durch die dem Bürgerhaus zugehörigen Gebäude 


und führen somit nicht zu einer Erhöhung der Immissionen am Plangebäude. Sobald die Fahr-


zeuge den öffentlichen Straßenraum befahren sind sie nicht mehr beurteilungsrelevant. 


 


Geräuschemission durch vor dem Bürgerhaus verweilende Besucher der Veranstaltung werden 


als Flächenquelle mit einer relativen Höhe über dem Boden von 1,50 m berücksichtigt. Wird von 


20 Personen ausgegangen, die sich während der Veranstaltung vor dem Eingang des Gebäudes 


aufhalten, und 50 % der anwesenden Personen „sprechen gehoben“ ergibt sich hieraus ein 


Schalleistungspegel von 


 


LWA = 80 dB(A). 


 


Dieser wird bei Veranstaltungsbeginn vor 20:00 sowie in der lautesten Nachtstunde berücksich-


tigt. Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums wird „Rufen normal“ mit einer maximalen 


Schallleistung gemäß Tabelle 1, VDI 3770 /12/ von 
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LWA, max = 86 dB(A) 


 


in den Untersuchungen berücksichtigt. 


 


Hinsichtlich der aus der Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle auf die geplanten Neubauten ein-


wirkenden Geräuschemissionen ist zu beachten, dass die Halle zur Seite des Plangebiets und an 


den Nord- bzw. Südfassaden keine öffenbaren Fenster aufweist /22/. Weiterhin wird sie bis zu 


einer Gebäudehöhe von ca. 4,0 m von dem im Norden an die Halle angegliederten Teil des Bür-


gerhauses abgeschirmt. Wird bei einer lauten Veranstaltung von einem Innenraumpegel von 


 


LWA = 85 dB(A) 


 


ausgegangen und bei den Außenbauteilen der Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle ein geringes 


Schalldämm-Maß von  


 


R’w,ges, = 30 dB  


 


angenommen, ist bei einer lauten Veranstaltung mit einem Schalleistungspegel an der Außen-


fassade von  


 


LWA = 55 dB(A) 


 


zu rechnen. Dieser wird in Form einer vertikal an der Fassade verlaufenden Flächenschallquelle 


mit einem anlagenbezogenen Pegel dargestellt. 


5.2 Immissionen 


5.2.1 Verkehrslärm 


In Bezug auf Verkehrslärmimmissionen ist anzustreben, dass die innerhalb des Plangebiets gül-


tigen schalltechnischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß DIN 


18005-1 /4/ von 


OWMI = 55 / 45 dB(A) 


im Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. in der Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) eingehalten 


werden.  


Die Berechnungsergebnisse zu den Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr von der 


Berliner Straße sowie der Königsberger Straße sind getrennt für den Tag- und Nachtzeitraum in 


Anhang 3 dokumentiert. Die Isophonen stellen die Schallausbreitung in einer Immissionshöhe 
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von 5,6 m (1. OG) dar. Die an den Immissionsorten im Plan angegebenen Beurteilungspegel stel-


len jeweils das lauteste Stockwerk dar.  


Es ergeben sich maximale Beurteilungspegel von 


Lr,Tag/Nacht = 54 / 44 dB(A) 


an dem der Berliner Straße nähergelegenen Neubau mit 12 WE. Die maßgeblichen Orientie-


rungswerte werden demzufolge um  


ΔLr,Tag / Nacht = - 1 / - 1 dB(A) 


unterschritten. Hinsichtlich des Verkehrslärms ist es zur Gewährleistung gesunder 


Wohnverhältnisse im Rahmen des hier behandelten Bebauungsplanverfahrens somit nicht 


erforderlich Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 


5.2.2 Gewerbelärm 


Die Berechnungsergebnisse zu den innerhalb des Plangebiets auftretenden 


Geräuschimmissionen durch Anlagenlärm sind getrennt für den Tag- und Nachtzeitraum in 


Anhang 4.1 dokumentiert, während die Berechnungsergebnisse zu den außerhalb des Plange-


biets gelegenen Bestandsgebäuden  in Anhang 4.2 erfasst sind. Die Isophonen stellen die Schal-


lausbreitung in der jeweils im Plan angegebenen ungünstigsten Stockwerkshöhe dar. Die an den 


Immissionsorten im Plan angegebenen Beurteilungspegel stellen jeweils das lauteste Stockwerk 


dar.  


Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan, in dessen Nachbarschaft 


vorhandene Gewerbeflächen liegen. Von den vorhandenen Flächen gehen Geräusche aus, die auf 


die Teilbereiche einwirken und nach den Vorgaben der TA Lärm /10/ als Vorbelastung 


einzustufen sind. Diese bildet sich aus den Emissionen des südlich des Geländes gelegene Bier-


gartens sowie der Außenterrasse, welche durch das Restaurant im Bürgerhaus bewirtschaftet 


wird. 


Eine Zusatzbelastung wird nun durch neue Anlagen innerhalb des Plangebiets erzeugt. Die zu-


sätzliche Geräuschbelastung ist auf die 12 den Gewerbeeinheiten im Plangebiet zugehörigen 


Stellplätze zurückzuführen, sowie auch auf die der 18 Wohneinheiten. 


5.2.2.1 Situation innerhalb des Plangebiets 


Für schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des Plangebiets ist zur Ermittlung des Anlagenlärms 


der Eigenlärm, der durch die Fahrbewegungen der Anwohner auf den Wohneinheiten zugeord-


neten Parkplätzen zu erwarten ist, ist nicht zu berücksichtigen. 
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Es wird somit die Gesamtbelastung durch Gewerbelärmemissionen innerhalb und außerhalb des 


Plangebiets untersucht, abzüglich des Eigenlärms. 


5.2.2.1.1 Beurteilungspegel  


Wie in Anhang 4.1.1a zu erkennen ist, sind im Beurteilungszeitraum Tag, werktags (06:00 – 22:00 


Uhr) Beurteilungspegel von bis zu  


Lr, Tag = 53 dB(A), 


an der den gewerblich benutzten Parkplätzen zugewandten Westseite des geplanten Mehrfami-


lienhauses mit 12 WE zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohn-


gebiete von 


IRWWA, Tag = 55 dB(A) 


wird um mindestens 


∆Lr, Nacht = - 2 dB(A) 


unterschritten. Die Anforderungen der TA Lärm werden im Tagzeitraum eingehalten. 


Im Beurteilungszeitraum Nacht, werktags (22:00 – 23:00 Uhr) sind an dem 12-WE-Wohnhaus im 


Plangebiet, welches sich unmittelbar gegenüber dem Biergarten befindet, Beurteilungspegel von 


bis zu 


Lr, Nacht = 45 dB(A) 


zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 


IRWWA, Nacht = 40 dB(A) 


wird um bis zu 


∆Lr, Nacht = + 5 dB(A) 


überschritten (siehe Anhang 4.1.1b). Die Anforderungen der TA Lärm werden im Nachzeitraum 


nicht eingehalten. 


5.2.2.1.2 Maximalpegel 


Einzelnen Geräuschspitzen, wie z.B. durch das Zuschlagen der Kofferraumklappe eines Pkw 


hervorgerufen werden, führen im Plangebiet im Tagzeitraum zu Maximalpegeln von bis zu  


LAFmax, Tag = 75 dB(A). 
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Die dort gültigen Immissionsrichtwerte von 


IRWmax, Tag = 85 dB(A) 


werden für Allgemeine Wohngebiete um  


 


ΔLmax, Tag = - 10 (A) 


 


unterschritten (siehe Anhang 4.1.2). Im Nachzeitraum sind die Gewerbe im Plangebiet geschlos-


sen. Dementsprechend finden keine Parkbewegungen auf den respektieren Stellplätzen statt 


und die Untersuchung des Maximalpegelkriteriums ist in diesem Zusammenhang hinfällig. 


5.2.2.1.3 Seltene Ereignisse  


Die Berechnungsergebnisse für eine laute Veranstaltung im Sinne eines seltenen Ereignisses in 


der Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle können Anhang 4.1.3 entnommen werden. In getrennten 


Spalten sind die zu erwartenden Beurteilungspegel sowie die Spitzenpegel jeweils im Tag- sowie 


im Nachtzeitraum am lautesten Punkt der jeweiligen Fassade dargestellt.  


 


Die für seltene Ereignisse gültigen Richtwerte für allgemeine Wohngebiete werden durch die er-


mittelten Beurteilungs- uns Spitzenpegel an allen Punkten unterschritten. Auch der maximal zu-


lässige Geräuschpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wird mit sicherem Abstand eingehalten. 


Ein Konflikt durch in der Halle abgehaltene laute Veranstaltungen, z.B. Karnevalsveranstaltun-


gen, im Sinne von seltenen Ereignissen nach TA Lärm (siehe hierzu Abschnitt 3.3.1), ist daher 


nicht zu erwarten. 


5.2.2.2 Situation außerhalb des Plangebiets 


Gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm /10/ kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, sofern die 


Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage (d.h. die Zusatzbelastung) die 


Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.  


Im Tagzeitraum wird dieses Kriterium an allen der repräsentativ untersuchten Immissionsorte 


außerhalb des Plangebiets erfüllt (siehe Anhang 4.2.1a).  Die Überlagerung von Vorbelastung und 


Zusatzbelastung ist demnach nicht nötig.  


Im Nachtzeitraum bestehen ausschließlich an dem Gebäude „Berliner Straße 11A“ Unterschrei-


tungen des dort gültigen Immissionsrichtwerte für Reine Wohngebiete (IRW Nacht = 35 dB(A)) um 


weniger als 6 dB(A) (siehe Anhang 4.2.1b). Die Immissionsermittlung der Beurteilungspegel 


muss für die Immissionsorte an diesem Gebäude auf Grundlage der Gesamtbelastung durch An-


lagenlärm erfolgen. 


5.2.2.2.1 Beurteilungspegel 
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Wie in Anhang 4.2.1a zu erkennen ist, sind im Beurteilungszeitraum Tag, werktags (06:00 – 22:00 


Uhr) bei Zugrundelegung der Zusatzbelastung Beurteilungspegel von bis zu  


Lr, Tag = 47 dB(A), 


an dem den gewerblich benutzten Parkplätzen am nächsten gelegenen Gebäude „Berliner Straße 


16“ zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 


IRWWA, Tag = 55 dB(A) 


wird um bis zu 


∆Lr, Nacht = - 7 dB(A) 


unterschritten. Die Anforderungen der TA Lärm werden im Tagzeitraum eingehalten. 


Im Beurteilungszeitraum Nacht, werktags (22:00 – 23:00 Uhr) sind an dem Gebäude „Berliner 


Straße 11A“ bei Zugrundelegung der Gesamtbelastung Beurteilungspegel von bis zu 


Lr, Nacht = 34 dB(A) 


zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Reine Wohngebiete von 


IRWWR, Nacht = 35 dB(A) 


wird um bis zu 


∆Lr, Nacht = -1 dB(A) 


unterschritten (siehe Anhang 4.2.3). Die Anforderungen der TA Lärm werden im Nachzeitraum 


eingehalten. 


5.2.2.2.2 Maximalpegel 


Durch die Parkvorgänge im Plangebiet (Zusatzbelastung) werden einzelne Geräuschspitzen her-


vorgerufen. Parkvorgänge auf öffentlichen Straßen müssen sie nicht untersucht werden. Bei pri-


vaten Parkplätzen, wie im vorliegenden Fall, ist bei der Ermittlung der Maximalpegel nach Woh-


nen und Gewerbe zu trennen.   


Einzelnen Geräuschspitzen, die von den Parkplätzen der Wohngebäude ausgehen, führen an 


schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets zu Maximalpegeln von bis zu  


 


LAFmax, Tag/Nacht = 68 / 68 dB(A) 
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an dem Gebäude „Berliner Straße 11A“. Die dort gültigen Immissionsrichtwerte für Reine Wohn-


gebiete von 


IRWmax, Tag / Nacht = 80 / 55 dB(A) 


 


werden im Nachtzeitraum um bis zu  


 


ΔLmax, Nacht = + 13 dB(A) 


 


überschritten. An dem Gebäude „Berliner Straße 16“ treten Pegel von bis zu  


LAFmax, Tag/Nacht = 67 / 61 dB(A) 


 


auf, was einer Überschreitung der im Allgemeinen Wohngebiet gültigen Immissionsrichtwerte 


von 


IRWmax, Tag / Nacht = 85 / 60 dB(A) 


 


um  


ΔLmax, Nacht = + 1 dB(A). 


 


entspricht (siehe Anhang 4.2.2.1b). Im Tagzeitraum gibt an keiner schutzwürdigen Nutzung 


Überschreitungen der Immissionsrichtwerte (siehe Anhang 4.2.2.1a). 


 


Wegen der in Wohnanlagen im Allgemeinen vorliegenden geringen Abstände zwischen den 


Wohngebäuden und Pkw-Stellplätzen sowie deren Zufahrten treten Überschreitungen des 


Maximalpegels auf, die beispielsweise durch das Zuschlagen einer Fahrzeugtür bzw. einer 


beschleunigten Vorbeifahrt auf der Zu- oder Abfahrt hervorgerufen werden. Grundsätzlich ist 


davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen in Wohnbereichen gewissermaßen zu den 


üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Stellplätze, deren Zahl dem durch die 


zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, in einem von Wohnbebauung geprägten 


Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen (vgl. hierzu u.a. 


den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 23.07.1995, Az.3 S 


3538/94). In dem Beschluss wird die Auffassung vertreten, dass aus den zuvor genannten 


Gründen Maximalpegel nicht zu berücksichtigen sind. 


Einzelnen Geräuschspitzen, die von den ausschließlich im Tagzeitraum genutzten Parkplätzen 


der Gewerbebetriebe ausgehen, führen an schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Plange-


biets zu Maximalpegeln von bis zu  


 


LAFmax, Tag = 67 dB(A) 
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an dem Gebäude „Berliner Straße 16“. Die dort gültigen Immissionsrichtwerte für Allgemeine 


Wohngebiete von 


IRWmax, Tag = 85 dB(A) 


 


werden um bis zu  


 


ΔLmax, Tag = - 18 dB(A) 


 


(siehe Anhang 4.2.2.2). Die Anforderungen der TA Lärm sind in diesem Zusammenhang einge-


halten. 


5.3 Maßnahmen zum Schallschutz 


5.3.1 Maßgebliche Außenlärmpegel 


Die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen erfolgt basierend auf den Anforderungen der 


DIN 4109-1 vom Juli 2016 /6/. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass in schutzbedürftigen 


Räumen, die nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, ein angemessener 


Schallschutz gegeben ist.  


 


Passive Schallschutzmaßnahmen sind bauliche Anforderungen an die Umfassungsbauteile 


schutzbedürftiger Räume, insbesondere an Fenster, Türen, Wände und Dächer. Die Dimensio-


nierung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm er-


folgt hierbei in Abhängigkeit von der Raumart oder Raumnutzung und von der Raumgröße. 


 


Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Au-


ßenlärm werden nach DIN 4109 „maßgebliche Außenlärmpegel“ zu Grunde gelegt. Die Vorge-


hensweise zu ihrer Ermittlung gemäß DIN 4109-2 /7/ ist in Abschnitt 3.2 ausführlich beschrieben. 


 


Die maßgeblichen Außenlärmpegel, aus denen sich je nach Raumart die Anforderungen an das 


bewertete resultierende Schalldämmmaß des Außenbauteils ergeben, sind in Anhang 5 für jedes 


Stockwerk der geplanten Gebäude wiedergegeben.  
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Zur Aufnahme in den Bebauungsplan können folgende Formulierungen gewählt werden:  


 


Lärmschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 


An den Fassaden der geplanten Gebäude sind aufgrund der Lärmimmissionen, hervorge-


rufen durch den Straßenverkehr und Gewerbelärm, gemäß § 9 BauGB für Räume, die dem 


nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen zum 


Lärmschutz zu treffen.  


Zum Schutz der Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die Anforde-


rungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß Ziffer 7, DIN 4109-1:2018-


01 erfüllt werden. Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel und der Nachweis 


des baulichen Schallschutzes sind auf Grundlage der DIN 4109-2:2018-01 vorzunehmen. 


Die maßgeblichen Außenlärmpegel können den Planzeichnungen zur schalltechnischen 


Untersuchung entnommen werden. Im Falle von zwischenzeitlichen Änderungen der 


Norm können die Ermittlung der Anforderungswerte und die Berechnungen zum Schall-


schutznachweis entsprechend der gültigen Normversion ermittelt werden.  


Zur Gewährleistung der Frischluftzufuhr im Nachtzeitraum sind in Schlaf- und Kinder-


zimmern geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  


5.3.2 Grundrissorientierung 


Aufgrund der durch den Biergarten bedingten nächtlichen Überschreitungen der Immissions-


richtwerte nach TA Lärm besteht das Erfordernis, geeignete Schutzvorkehrungen für die ge-


plante Bebauung vorzusehen. Diese sind in die Festsetzungen zu dem Bebauungsplan einzubin-


den. 


 


Die von Überschreitungen betroffenen Fassadenabschnitte des Gebäudes mit den 12 Wohnein-


heiten sind in Abbildung 1 rot gekennzeichnet, und korrespondieren mit den in Anhang 4.1.1.b 


dargestellten Ergebnissen der Immissionsermittlung an den Gebäuden im Plangebiet. 
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Abbildung 1 Fassaden mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /10/ 


 


Demnach sind die nachfolgend vorgeschlagenen Festsetzungen gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB er-


forderlich: 


Die Anordnung von in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen entlang der 


in der Abbildung gekennzeichnet Fassaden des Mehrfamilienhauses mit 12 


Wohneinheiten ist nur zulässig, wenn an diesen Fenster angeordnet werden, die 


ausschließlich der Belichtung dienen. Die Belüftung der Räume muss in diesem Fall von 


anderen Fassadenseiten aus erfolgen. 


 


Die Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm innerhalb des Plangebiets be-


steht ausschließlich im Nachzeitraum. Sie werden durch die Außengastronomie (Biergarten und 


Terrasse) des Restaurants im Bürgerhaus zwischen 22:00 und 23:00 Uhr bedingt. Bei Öffnungs-


zeiten der Außengastronomie ausschließlich im Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) entfällt der Im-


missionskonflikt. 
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6 Abschließende Bemerkungen 


Aus den dargestellten Sachverhalten lässt sich ableiten, dass innerhalb des Plangebietes kein 


Konfliktpotential infolge der einwirkenden Verkehrsgeräusche besteht. Hinsichtlich des Anla-


genlärms treten keine neuen Immissionskonflikte an schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld des 


Plangebiets auf. Überschreitungen der Maximalpegel, die durch die Parkvorgänge auf den priva-


ten Stellplätzen im Birkenweg hervorgerufen werden, sind als übliche Alltagserscheinungen in 


Wohnbereichen und damit nicht als kritisch zu betrachten. 


 


Durch die Vorbelastung vonseiten der unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Außengast-


ronomie treten Grenzwertüberschreitungen innerhalb des Plangebiets auf. Diesem Sachverhalt 


kann durch eine Grundrissorientierung des westlichen Neubaus entgegengewirkt werden, um an 


diesem dennoch gesunde Wohnverhältnisse herzustellen. 
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Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim
Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90


Legende
 


Straßenname 
Abschn. 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M*DTV Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M*DTV Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich
Vzul km/h Geschwindigkeit Pkw im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche im Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel im Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel im Zeitbereich
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Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim
Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90


Straßenname Abschn. DTV


Kfz/24h


M*DTV


Tag


M*DTV


Nacht


M


Tag


Kfz/h


M


Nacht


Kfz/h


p


Tag


%


p


Nacht


%


Lm25


Tag


dB(A)


Lm25


Nacht


dB(A)


Vzul


km/h


Dv


Tag


dB


Dv


Nacht


dB


DStrO


dB


LmE


Tag


dB(A)


LmE


Nacht


dB(A)


Berliner Str. südlich 844 0,06 0,011 51 9 11,7 3,5 57,3 48,1 30 -6,59 -7,63 0 50,7 40,4 


Berliner Str. nördlich 1108 0,06 0,011 66 12 9,0 2,7 57,9 49,0 30 -6,82 -7,82 0 51,1 41,2 


Königsberger Str. 556 0,06 0,011 33 6 7,6 2,3 54,6 45,9 30 -6,97 -7,93 0 47,7 38,0 
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Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Café 


Ausgangsdaten


Gastraumfläche B 60 60 m
2


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 16 0 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 115 0 Fahrten


N 0,12 0,00 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 3 3 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD =


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 78,6 0,0 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.1







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Kiosk


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 2 2 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 13 0 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 208 0 Fahrten


N 8,00 0,00 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD =


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 79,0 0,0 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.2







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Fußpflege


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 1 1 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 12 0 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 48 0 Fahrten


N 4,00 0,00 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD =


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 73,0 0,0 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.3







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Pflegedienst


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 2 2 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 16 0 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 13 0 Fahrten


N 0,40 0,00 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD =


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 66,0 0,0 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.4







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Wohnen, 9 Stellplätze


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 9 9 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 16 1 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 58 - Fahrten


N 0,40 0,15 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD = -


-


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 72,6 68,3 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.5







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Wohnen, 5 Stellplätze


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 5 5 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 16 1 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 32 - Fahrten


N 0,40 0,15 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD = -


-


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 70,0 65,8 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.6







Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze


K:\B_Projekte\2018\8046_ASS_MAB_BPlan_BerlinerStraße_Astheim\C_Bearbeitung\02_ASS-1\[Emissionen Parkplatz.xls]ANHANG 2.2.2


Parkfläche: Wohnen, 2 Stellplätze


Ausgangsdaten


Stellplatzzahl B 2 2 Stpl


Beurteilungszeitraum Tag Nacht


Beurteilungszeit 16 1 h


Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 13 - Fahrten


N 0,40 0,15 / (Stpl · h)


LW0 63 63 dB(A)


Zuschlag für die Parkplatzart KPA 0 0 dB(A)


Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 4 dB(A)


KD 0,0 0,0 dB(A)


KD = -


-


KStrO 0 0 dB(A)


LWA 66,0 61,8 dB(A)


LW = LW0 + KPA + KI  + 10 log (B N)


Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007


Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen


Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz 


(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)


Bewegungshäufigkeit 


pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde


Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 


Stunde auf dem Parkplatz


Pegelerhöhung 


infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs 


2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze 


0 für f B ≤ 10 Stellplätze 


22.06.2018; Bericht Nr. 20188046-ASS-1


KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt 


Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2.7
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ANHANG 3.1


09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN


Verkehrslärm im Plangebiet
im Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005


Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)


Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände


<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): OW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete
60 < <= 65 dB(A): OW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Emission Straße


Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN


Verkehrslärm im Plangebiet
im Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


Beurteilungspegel
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005


Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)


Immissionshöhe: 5,6 m über Gelände


<= 35 dB(A)
35 < <= 40 dB(A): OW Reine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete
45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete
50 < <= 55 dB(A): OW Gewerbegebiete
55 < <= 60 dB(A)
60 < <= 65 dB(A)
65 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Emission Straße


Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
EINZELPUNKTEN


Anlagenlärm im Plangebiet
Gesamtbelastung
im Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


Beurteilungspegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm


Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)


Immissionshöhe: 2,4 m über Gelände


<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): IRW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): IRW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): IRW Mischgebiete
60 < <= 65 dB(A): IRW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Parkplatz (Gewerbe)


Biergarten


Terasse Restaurant


Gebäudelärmkarte
Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
EINZELPUNKTEN


Anlagenlärm im Plangebiet
Gesamtbelastung
im Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


ANHANG 4.1.1b


Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25


m


Beurteilungspegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm


Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)


Immissionshöhe: 2,4 m über Gelände


<= 30 dB(A)
30 < <= 35 dB(A): IRW Reine Wohngebiete
35 < <= 40 dB(A): IRW Allgemeine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): IRW Mischgebiete
45 < <= 50 dB(A): IRW Gewerbegebiete
50 < <= 55 dB(A)
55 < <= 60 dB(A)
60 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Parkplatz (Gewerbe)


Biergarten


Terasse Restaurant


Gebäudelärmkarte
Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


EINZELPUNKTE


Anlagenlärm im Plangebiet
Zusatzbelastung
im Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


ANHANG 4.1.2


Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25


m


Maximalpegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm


Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)


<= 75 dB(A)
75 < <= 80 dB(A): IRW Reine Wohngebiete
80 < <= 85 dB(A): IRW Allgemeine Wohngebiete
85 < <= 90 dB(A): IRW Mischgebiete
90 < <= 95 dB(A): IRW Gewerbegebiete
95 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Parkplatz (Gewerbe)


Gebäudelärmkarte
Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
EINZELPUNKTEN


Anlagenlärm im Plangebiet
Gesamtbelastung - seltene Ereignisse
im Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200


Beurteilungspegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm,
seltene Ereignisse, werktags


<= 70 dB(A)
> 70 dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Parkplatz (Gewerbe)


Biergarten


Terasse Restaurant


Laute Veranstaltung in der Bgm.J.-R.-Halle
(seltenes Ereignis)


Gebäudelärmkarte


Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt
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ANHANG 4.2.1a


Maßstab 1:1000
0 10 20 30 40 50


m


Beurteilungspegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm


Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)


Immissionshöhe: 5,2 m über Gelände


<= 45 dB(A)
45 < <= 50 dB(A): IRW Reine Wohngebiete
50 < <= 55 dB(A): IRW Allgemeine Wohngebiete
55 < <= 60 dB(A): IRW Mischgebiete
60 < <= 65 dB(A): IRW Gewerbegebiete
65 < <= 70 dB(A)
70 < <= 75 dB(A)
75 < dB(A)


Legende
Bestandsgebäude


geplante Bebauung


Plangebiet


Parkplatz (Wohnen)


Parkplatz (Gewerbe)


Gebäudelärmkarte
Fassadenpunkt


Konflikt-Fassadenpunkt


09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
EINZELPUNKTEN


Anlagenlärm außerhalb des Plangebiets
Zusatzbelastung
im Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr)


Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
Fax (06151) 885-200
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09.08.2019; Bericht Nr. 20188046-VVS-1


MAB Bauträgergesellschaft mbH
Bebauungsplan Berliner Straße, Astheim


SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
EINZELPUNKTEN


Anlagenlärm außerhalb des Plangebiets
Zusatzbelastung
im Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr)


ANHANG 4.2.1b


Maßstab 1:1000
0 10 20 30 40 50


m


Beurteilungspegel
Gewerbelärm, beurteilt nach TA Lärm


Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)


Immissionshöhe: 5,2 m über Gelände


<= 30 dB(A)
30 < <= 35 dB(A): IRW Reine Wohngebiete
35 < <= 40 dB(A): IRW Allgemeine Wohngebiete
40 < <= 45 dB(A): IRW Mischgebiete
45 < <= 50 dB(A): IRW Gewerbegebiete
50 < <= 55 dB(A)
55 < <= 60 dB(A)
60 < dB(A)


Legende
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Anlagenlärm außerhalb des Plangebiets
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1. Beschreibung des Eingriffsvorhabens und Aufgabenstellung 


Auf dem Grundstück der evangelischen Kirche an der Berliner Straße in Trebur-Astheim sollen 


auf den Freiflächen südlich und südöstlich des Kirchengebäudes zwei Mehrfamilienhäuser für 


altersgerechtes Mehrgenerationenwohnen errichtet werden. Der Birkenweg soll als Erschlie-


ßung mit seitlichen Stellplätzen erhalten bleiben. 


Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten ver-


bunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie artenschutzrelevante 


besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen betroffen sein können 


und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden oder minimiert werden 


können.  


BfL wurde im Januar 2018 von der MAB GmbH Bismarckstraße 50, 65474 Bischofsheim mit 


der Erstellung des Gutachtens beauftragt. 
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Abbildung 1 Städtebauliches Konzept (Stand 2016, von der Planungsgruppe Darmstadt übermittelt) 
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2. Rechtliche Grundlagen und Methodik 


Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 


1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 


verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 


beschädigen oder zu zerstören, 


2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-


rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 


erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 


Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  


3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 


Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 


4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 


aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 


 


Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 


definiert. 


 


Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 


BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 


o so sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und 


Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die europäischen Vogelarten 


und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Ver-


antwortungsarten zu betrachten (die Verordnung liegt nicht vor).  


o Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 


Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 


Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 


weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-


nahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb 


der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 


o Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rah-


men der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 


Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 


Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  


1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 


wirtschaftlicher Schäden, 


2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 


3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 


dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 


4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 


Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günsti-


gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 
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5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-


lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 


 


Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 


und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 


Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 


FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Aus-


nahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand besteht. 


Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend nachgewiesen 


ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert und die 


Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern kann. 


 


Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 


Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen ‚Leitfaden für die artenschutzrechtliche 


Prüfung in Hessen‘ (Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-


cherschutz 2015), wonach sich die folgenden Arbeitsschritte ergeben: 


 


o Bestandserfassung und Beschreibung 


o Projektbeschreibung und Konfliktanalyse 


o Maßnahmenplanung und 


o ggf. Klärung der Ausnahmevoraussetzungen.  
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3. Beschreibung des Eingriffsbereichs 


Im April und im Mai 2018 erfolgten insgesamt drei Ortsbegehungen zur Ermittlung des Habitat-


potenzials für Vögel und Fledermäuse sowie zur Erfassung von Reptilien innerhalb des Gel-


tungsbereichs. 


Datum Uhrzeit Witterung 


19.04.2018 11.45 sonnig 22,5 °C 


09.05.2018 17.00 sonnig 27,5 °C 


15.05.2018 12.40 sonnig 22,5 °C 


Tabelle 1 Begehungstermine zur Erfassung von Reptilien 


 


Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich 


o Gebäude (Kirche, Glockenturm, Container) 


o eine Rasenfläche mit zahlreichen Solitärbäumen 


o Gebüsche und Ziergehölze 


o Grünland 


o Wegeflächen (überwiegend in wassergebundener Decke, teilweise gepflastert). 


 


 


Foto 1  Birkenweg, von Solitärbäumen begleitet 
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Foto 2  Fortsetzung Birkenweg zum angrenzenden Bürgerhaus 


 


 


Foto 3  Grünlandfläche mit Reisighaufen, angrenzenden Gebüschen und Nachbarbebauung 
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Foto 4  Grünfläche mit Solitärbäumen im Bereich der Kirche 


 


Die Solitärbäume auf der Grünfläche bei der Kirche haben noch keine Baumhöhlen oder 


Spalten ausgebildet.  


Zaun- und Mauereidechse wurden bei den Begehungen nicht nachgewiesen. Auch die Befra-


gung eines Nachbarn ergab keine Hinweise auf ein Auftreten von Reptilien. 


 


 


4. Wirkungen des Vorhabens 


Mit der geplanten Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs verbundene mögliche Wirkfakto-


ren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 


o  Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Sträuchern 


o  Störungen während der Bauarbeiten in Hinblick auf Vögel und Fledermäuse innerhalb des 


Geltungsbereichs und im näheren Umfeld. 
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5. Bestimmung der prüfungsrelevanten Artengruppen 


Anhand der Ortsbegehungen im April und im Mai 2018 und sonstiger vorliegender 


Informationen kann das Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng 


geschützten Arten aus den Artengruppen 


o Flora 


o Fische 


o Amphibien 


o Insekten (einschl. Libellen) 


o Reptilien 


o Säugetiere (außer Feldermäuse)  


o Spinnen und 


o Weichtiere 


mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  


Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen sind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ihrer 


Lebensraumansprüche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung 


zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die Artengruppen 


o Vögel und 


o Fledermäuse. 


Höhlen- und Nischenbrüter sowie Fledermäuse werden innerhalb des Geltungsbereichs jedoch 


nur nach Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten für Höhlen- und 


Nischenbrüter sind in den von der Planung betroffenen Bäumen noch nicht vorhanden. Kirche 


und Glockenturm können entsprechende Nistgelegenheiten und Quartiere aufweisen. Diese 


Gebäude sind jedoch von der Planung nicht berührt. 


Es wird daher davon ausgegangen, dass Fledermäuse sowie Höhlen- und Nischenbrüter in 


nicht artenschutzrelevantem Maße von der Planung berührt sind.  


 
 
Foto 5  Solitärbäume ohne Baumhöhlen oder Spalten  







BfL Heuer & Döring     Artenschutzgutachten VEP ‚Berliner Straße‘  Trebur          11 


 


5.1 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogel-


schutzrichtlinie 


Für die innerhalb des Geltungsbereichs zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in der 


nachfolgenden ‚Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders 


geschützter Vogelarten‘ (HMUELV 2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). 


Eine Brutvogelart mit ungünstigem/unzureichendem Erhaltungszustand, deren Auftreten nicht 


ausgeschlossen werden kann, ist der Girlitz. Für diese Art wird ein Prüfbogen ausgefüllt. Bei 


den möglichen Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen 


Sinn ausgegangen.  


Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten  


Für die hier aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten 
keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden – soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist. 


fett  Art im Eingriffsbereich als Brutvogel nachgewiesen   


halbfett  Art ist Nahrungsgast  


 


Artname Wiss. Name V §  S Bestand in HE* pot. betroffen 
nach § 44     


BNatSchG,  Abs. 
1 


Erläuterung zur  


Betroffenheit 


Hinweise auf Vermeidungs- / 


Kompensationsmaßnahmen       


im Rahmen der  


Eingriffsregelung 


Nr. 
11 


Nr. 
2 


Nr. 
32 


Amsel Turdus merula BV b I 545.000                           
stabil 


x  x 
Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Bachstelze Motacilla alba NG b I 45.000 – 55.000 


stabil 


     


Blaumeise  Parus caeruleus NG b I 348.000                           
stabil 


     


Buchfink Fringilla coeleps BV b I 487.000                           
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Eichelhäher Garrulus glandari-
us 


NG b I 53.000 – 64.000                           
stabil 


     


Elster Pica pica BV b I 30.000 - 50.000                    
stabil 


x  x   


Gartengras-
mücke 


Sylvia borin BV b I 150.000                    
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Grünfink Carduelis chloris BV b I 195.000                    
stabil 


x  x   


Haus-
rotschwanz 


Phoenicurus 
ochruros 


NG b I 58.000 – 73.000 
stabil 


     


Kleiber Sitta europaea NG B I 88.000 – 110.000 


stabil 


     


                                                
1
 Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 


2
 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 
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Artname Wiss. Name V §  S Bestand in HE* pot. betroffen 
nach § 44     


BNatSchG,  Abs. 
1 


Erläuterung zur  


Betroffenheit 


Hinweise auf Vermeidungs- / 


Kompensationsmaßnahmen       


im Rahmen der  


Eingriffsregelung 


Nr. 


11 


Nr. 


2 


Nr. 


32 


Kohlmeise Parus    major NG b I 450.000                  
stabil 


     


Mönchs-
grasmücke 


Sylvia atricapilla BV b I 326.000 - 384.000                 
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Ringeltaube Columba palum-
bus 


NG b I 220.000                    
stabil 


     


Rotkehlchen Erithacus rubecula BV b I 240.000                    
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Singdrossel Turdus philomelos BV b I 125.000                    
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes 


BV b I 203.000                 
stabil 


x  x Verlust von mind. 
einem Brutplatz  


zeitliche Einschränkungen für 
Rodung, Baumerhalt 


Tabelle 2 Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten 


  §   Schutzstatus nach § 7 BNatSchG 


b           besonders geschützte Art  


sg streng geschützte Art 


V  potenzielles Vorkommen 


BV  Brutvogel 


NG Nahrungsgast 


S Status der Art in Hessen 


I           regelmäßiger Brutvogel  


*   Die Zahlen basieren auf den ADEBAR-Zählungen 2004 – 2009, einzelne                


   Arten bis 2013 aktualisiert (Staatliche Vogelschutzwarte 2014) 
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Allgemeine Angaben zur Art 


1.  Durch das Vorhaben betroffene  Art 


Girlitz (Serinus serinus) 


2.  Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 


 
 FFH-RL- Anh. IV - Art     
 Europäische Vogelart     


 


Girlitz               Deutschland:  -     Hessen:  V 


Rote Liste D: Grüneberg et al. 2015 / Rote Liste HE: Werner et al. 2016 


2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen)   


3.  Erhaltungszustand 


Bewertung nach Ampel-Schema 


  EU    D (kont. Region) Hessen 


 Girlitz xx xx U1  ↘ 


FV   guter Zustand        U1   ungünstig / unzureichend      xx    es liegt keine Einschätzung vor  


Trend:  ↘ = sich verschlechternd / ↔ = stabil  -  Quelle: (VSW 2014) 


Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht beurteilt werden.  


4.  Charakterisierung der betroffenen Art  


Angaben zur Art im Wesentlichen zitiert aus: Bauer et al. 2005, Grüneberg et al. 2013, Südbeck et al. 2005  


4.  Charakterisierung der betroffenen Art 


4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 


Der Girlitz ist eine rein westpaläarktische Art, die sich in den letzten 150 Jahren vom Mittelmeerraum 
aus über Mitteleuropa bis nach Osteuropa ausgebreitet hat. Die Arealexpansion bis an die Nord und 
Ostseeküste war Anfang der 1970er Jahre abgeschlossen (Glutz von Blotzheim 2004). 


Heute besiedelt er bei uns halboffene, stark gegliederte Landschaften vor allem in klimatisch begüns-
tigten Lagen. Als Kulturfolger ist er auch in Gärten und Parks zu finden.  


Flade (1994) ermittelte den Girlitz als Leitart der Lebensräume Gartenstadt, Friedhof, Kleingartenge-
biet und Obstbaumbestand. In jüngster Zeit konzentriert sich die Art vor allem im Tiefland in Baum-
schulen und Kleingartenanlagen, wo sie in der ansonsten ausgeräumten Normallandschaft noch aus-
reichend Nahrung findet. 


Als Freibrüter baut er sein Nest in Sträuchern, vor allem aber auf Bäumen (Nadelbäume und Obst-
bäume) in bis zu 10 m Höhe.  


Der Girlitz ist Kurzstreckenzieher / Teilzieher, die Brutperiode beginnt Ende April, es gibt ein bis zwei 
Jahresbruten, bei günstigen klimatischen Bedingungen auch eine dritte Brut.  


4.2 Verbreitung 


Für Europa werden Bestandszahlen von 20,9 bis 31,5 Mio. Brutpaaren angegeben (Bird Life Interna-
tional 2015). 


In Deutschland ist der Girlitz erst spät aus dem Mittelmeerraum eingewandert (ab dem 18. Jahrhun-
dert). Mit 110.000 – 200.000 Brutpaaren (Gedeon et al. 2014) liegt der Bestand derzeit deutlich unter 
den Zahlen der Vorjahre (Südbeck et al. 2007).  


Der Bestand der Art in Hessen wird derzeit auf 15.000 – 20.000 Reviere geschätzt (HGON 2010). Vor 
allem im klimatisch begünstigten Südhessen ist der Girlitz weit verbreitet.  


Vorhabensbezogene Angaben 


5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
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 nachgewiesen  potenziell   


6.  Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 


6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 


a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 


(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 


b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                     ja      nein 


Beschränkung von Gehölzrodungen auf das unbedingt erforderliche. 


Integration insbesondere der Solitärbäume in das städtebauliche Konzept. 


Sicherstellung von Baumschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich von Stellplätzen 


c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  


Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 


Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja  nein 


(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 


(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 


Im räumlichen Zusammenhang gibt es ältere und jüngere Gehölzbiotope sowie Gärten mit Konife-
ren, die ein Ausweichen ermöglichen. 


d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  


vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  


gewährleistet werden?   ja   nein 


Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  


Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  


6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 


a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 


b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 


s. Tabelle 3 in Kapitel 6.1 


c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 


nahmen ein signifikant erhöhtes 


Verletzungs- oder Tötungsrisiko ?                                       ja   nein 


(Wenn JA – Verbotsauslösung !) 


Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  


6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 


a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 


Störungen entstehen im Zuge der Rodungs- und Bauarbeiten vor allem durch Lärm, Bewegungen 
und Licht. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird jedoch nicht 
erwartet. 
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b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen  möglich?   ja   nein 


c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 


Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 


 


Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 


Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  


Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 


(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  


und der vorgesehenen Maßnahmen) 


Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 


 


7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 


Entfällt 


8. Zusammenfassung 


 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 


 Vermeidungsmaßnahmen 
 


 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 


 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 


 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 


 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 


 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 


 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 


 


 


 







BfL Heuer & Döring     Artenschutzgutachten VEP ‚Berliner Straße‘  Trebur          16 


 


6. Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der 
 kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 


6.1 Maßnahmen zur Vermeidung 


Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tötun-


gen und / oder Schädigungen von  Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von euro-


päischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die 


Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-


rücksichtigung dieser Vorkehrungen. 


Nr. Art der Maßnahme Artbezug 


V 1 Rodung und Räumung von Baufeldern (Entfernung aller möglicherweise 
als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen) sind nur in der Zeit 
vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulässig. 


Vögel  


 


V 2 Baumschutzmaßnahmen: 


Beschränkung von Gehölzrodungen auf das unbedingt erforderliche. 


Integration insbesondere der Solitärbäume in das städtebauliche Konzept. 


Sicherstellung von Baumschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich 
von Stellplätzen 


Vögel 


Tabelle 3 Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen, Tötungen und / oder Schädigungen von  
  Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten 


 


 


6.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 


Eine Durchführung von vorgezogenen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-


schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 


  







BfL Heuer & Döring     Artenschutzgutachten VEP ‚Berliner Straße‘  Trebur          17 


 


7. Zusammenfassung 


Auf dem Grundstück der evangelischen Kirche an der Berliner Straße in Trebur-Astheim sollen 


auf den Freiflächen südlich und südöstlich des Kirchengebäudes zwei Mehrfamilienhäuser für 


altersgerechtes Mehrgenerationenwohnen errichtet werden. Der Birkenweg soll als Erschlie-


ßung mit seitlichen Stellplätzen erhalten bleiben. 


Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten ver-


bunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie artenschutzrelevante 


besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen betroffen sein können 


und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden oder minimiert werden 


können.  


Im April und im Mai 2018 erfolgten insgesamt drei Ortsbegehungen zur Ermittlung des Habitat-


potenzials für Vögel und Fledermäuse sowie zur Erfassung von Reptilien innerhalb des Gel-


tungsbereichs. 


Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich 


o Gebäude (Kirche, Glockenturm, Container) 


o eine Rasenfläche mit zahlreichen Solitärbäumen 


o Gebüsche und Ziergehölze 


o Grünland 


o Wegeflächen (überwiegend in wassergebundener Decke, zum Teil gepflastert). 


Die Solitärbäume auf der Grünfläche bei der Kirche haben noch keine Baumhöhlen oder 


Spalten ausgebildet.  


Zaun- und Mauereidechse wurden bei den Begehungen nicht nachgewiesen. Auch die Befra-


gung eines Nachbarn ergab keine Hinweise auf ein Auftreten von Reptilien. 


 


Mit der geplanten Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs verbundene mögliche Wirkfakto-


ren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 


o  Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Sträuchern 


o  Störungen durch die Bauarbeiten in Hinblick auf Vögel und Fledermäuse innerhalb des Gel-


tungsbereichs und im näheren Umfeld. 


 


Höhlen- und Nischenbrüter sowie Fledermäuse werden innerhalb des Geltungsbereichs nach 


Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten für Höhlen- und Nischenbrüter 


sind in den von der Planung betroffenen Bäumen noch nicht vorhanden. Kirche und 


Glockenturm können entsprechende Nistgelegenheiten und Quartiere aufweisen. Diese 


Gebäude sind jedoch von der Planung nicht berührt. Es wird daher davon ausgegangen, dass 


Fledermäuse sowie Höhlen- und Nischenbrüter in nicht artenschutzrelevantem Maße von der 


Planung berührt sind.  


Für die innerhalb des Geltungsbereichs zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in der 
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‚Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter 


Vogelarten‘ (HMUELV 2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). 


Eine Brutvogelart mit ungünstigem/unzureichendem Erhaltungszustand, deren Auftreten nicht 


ausgeschlossen werden kann, ist der Girlitz. Für diese Art wird ein Prüfbogen ausgefüllt. Bei 


den möglichen Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen 


Sinn ausgegangen.  


Ergebnis ist, dass unter Beachtung der in Kapitel 6.1 genannten Vermeidungsmaßnahmen kei-


ner der Verbotstatbestände eintritt. Bei den Vermeidungsmaßnahmen geht es um eine zeitliche 


Steuerung der Abrissmaßnahmen und um den Erhalt von Bäumen. 


Eine Durchführung von vorgezogenen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-


schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 


Es wird empfohlen, Quartiere für Fledermäuse in die Wände von Neubauten zu integrieren 


(Fledermaustafeln oder –steine). Fledermaussteine wurden speziell für den Einbau in Fassaden 


entwickelt. Sie sind wartungsfrei und lassen sich in Putz- oder Ziegelwände integrieren. 


Scheinwerfer und Bewegungsmelder sollten nicht in der Nähe angebracht werden.  


 


Aufgestellt 


Brensbach, den 23. Mai 2018 


 


BfL Heuer & Döring 
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